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Einleitung: Das Erbe der Theologie Martiın Luthers
zwischen Anachronismus und Verfälschung

Als bedürfte 6S In der Reformationsdekade jenen zehn Jahren VOT der 500
Wiederkehr der Veröffentlichung der 95 TIhesen durch den Augustinermönch
Martin Luther 1Im Jahre 1517, och eliner Legitimation des Nac  enkens ber
das bleibende Erbe des Reformators In uUuNnseIer Zeit, wurde VOT einiger Zeit
ın den Medien die Nachricht verbreitet, tliche der durch das Verhalten des
Bischofs VOoOoNn Limburg verargerten Christen hätten das Portal der bischöf-
lichen Residenz Luthers 05 Thesen als Zeichen ihres Protestes angeheftet.“ Aus
dem ext des Anschlages wird rasch erkennbar: Was die Menschen Von Lim-
burg Beginn des 21 Jahrhunderts mıt dem Augustinereremiten au dem
Jahrhundert verbindet, ist der Arger ber Prunk und Geldverschwendung in
der Kirche, die Wult ber das autokratische Verhalten der Entscheidungsträger
und die mangelnde Berücksichtigung des Mitbestimmungsrechtes derer, die
für die Kosten aufzukom men haben

Wer der vermeintlich unstrittigen nalogie zwischen Luthers und der
Limburger Christen Protest selinen Blick ın die Thesen VonNn 1517/ lenkt, wird bald
feststellen, ass CS mıt den behaupteten Parallelen nicht weıt her 1st Die Lim-
burger schreiben auf Deutsch un: respektlos „Mallo, Herr Bischof VOImn

Limburg! Luther schreibt auf Lateın in der Von humanistischer Form gepräag-
ten ofhziellen Amtsdiktion seinen Dienstherren, den Erzbischof von MaIl1nz,
VOIN Magdeburg und Verwalter Vomn Halberstadt, den Reichs- un! Kurfürsten
Albrecht VOnNn Brandenburg und einıge weiıtere hochgestellte Persönlichkeiten.*

(Gekürzte Wiedergabe eines ortrags 1m Rahmen der Tagung „Christentum und freiheitlich
demokratischer Rechtsstaat Liebe- der Machtbeziehung?” VOo| bis Dezember 2013 In
der Evangelischen Akademie Hofgeismar. Der mündliche Vortragsstil wurde beibehalten, die
Schriftfassung allerdings durch ein1ge Anmerkungen m ıt weiterführenden Literaturhinwei-
sCIl erwelıtert.

2 Vgl eiwa die Nachricht VOINn 13 Oktober 2013 unter http://www.mittelhessen.de/lokales/region-
limburg-weilburg_artikel-Demo-gegen-den-Bischof-_arid,188445.html [20.11. 2013]; ahnlich
1n der Frankfurter Neuen Presse VO' gleichen atum unter http://www.fnp.de/rhein-main/
limburgerbischof/Tebartz-van-Elst-Proteste-13- Glockenschlaege-95-„Thesen-Martin-Luther.
ar‘  ‚65540 120 11. 2013} der 1 FOCUS online unter http://www.focus.de/fotos/an-das-tor-
der-kapelle-des-bischofshauses-hefteten-unbekannte-einen _mid_1401357.html 21

azu 1, 27323228 SOWIE die gul lesbare Übersetzung VOolm Karın Bornkamm 1N: artın Luther.
Ausgewählte Schriften, hg. VOmn- ers. und Gerhard Ebeling, Frankfurt a.M. 1983, 1, 2836
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Luthers Verhältnis zu Demokratie und individueller 
Freiheit1
Von Markus Wriedt

1. Einleitung: Das Erbe der Theologie Martin Luthers 
zwischen Anachronismus hnd Verfälschung

Als bedürfte es in der Reformationsdekade -  jenen zehn Jahren vor der 500. 
Wiederkehr der Veröffentlichung der 95 Thesen durch den Augustinermönch 
Martin Luther im Jahre 1517, noch einer Legitimation des Nachdenkens über 
das bleibende Erbe des Reformators in unserer Zeit, wurde vor einiger Zeit 
in den Medien die Nachricht verbreitet, etliche der durch das Verhalten des 
Bischofs von Limburg verärgerten Christen hätten an das Portal der bischöf- 
liehen Residenz Luthers 95 Thesen als Zeichen ihres Protestes angeheftet.2 Aus 
dem Text des Anschlages wird rasch erkennbar: Was die Menschen von Lim- 
bürg zu Beginn des 21. Jahrhunderts mit dem Augustinereremiten aus dem 16. 
Jahrhundert verbindet, ist der Ärger über Prunk und Geldverschwendung in 
der Kirche, die Wut über das autokratische Verhalten der Entscheidungsträger 
und die mangelnde Berücksichtigung des Mitbestimmungsrechtes derer, die 
für die Kosten aufzukommen haben.

Wer trotz der vermeintlich unstrittigen Analogie zwischen Luthers und der 
Limburger Christen Protest seinen Blick in die Thesen von 1517 lenkt, wird bald 
feststellen, dass es mit den behaupteten Parallelen nicht weit her ist: Die Lim- 
burger schreiben auf Deutsch und etwas respektlos ״Hallo, Herr Bischof von 
Limburg!״. Luther schreibt auf Latein in der von humanistischer Form gepräg- 
ten offiziellen Amtsdiktion an seinen Dienstherren, den Erzbischof von Mainz, 
von Magdeburg und Verwalter von Halberstadt, den Reichs- und Kurfürsten 
Albrecht von Brandenburg und einige weitere hochgestellte Persönlichkeiten.3

1 Gekürzte Wiedergabe eines Vortrags im Rahmen der Tagung ״Christentum und freiheitlich 
demokratischer Rechtsstaat -  Liebe- oder Machtbeziehung?“ vom 6. bis 8. Dezember 2013 in 
der Evangelischen Akademie Hofgeismar. Der mündliche Vortragsstil wurde beibehalten, die 
Schriftfassung allerdings durch einige Anmerkungen mit weiterführenden Literaturhinwei- 
sen erweitert.

2 Vgl. etwa die Nachricht vom 13. Oktober 2013 unter http://www.mittelhessen.de/lokales/region- 
limburg-weilburg_artikel-Demo-gegen-den-Bischof-_arid,188445.html [20.11.2013]; ähnlich 
in der Frankfurter Neuen Presse vom gleichen Datum unter http://www.fnp.de/rhein-main/ 
limburgerbischof/Tebartz-van-Elst-Proteste-13-Glockenschlaege-95-Thesen-Martin-Luther. 
art25268,655401 [20.11.2013] oder in Focus online unter http://www.focus.de/fotos/an-das-tor- 
der-kapelle-des־bischofshauses-hefteten-unbekannte־einen_mid_1401357.html [21.5.2014].

3 S. dazu WA 1,233-238 sowie die gut lesbare Übersetzung von Karin Bornkamm in: Martin Luther. 
Ausgewählte Schriften, hg. von ders. und Gerhard Ebeling, Frankfurt a.M. 1983, Bd. 1,28-36.
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sich die Limburger Menschen der grundstürzenden theologischen Neu-
orlentlerung des kirchlichen BufsSsakraments durch Luther bewusst
als s1e seinen Text den Bischof VoNn Limburg verwendeten? Was die
Menschen unNserer Tage miıt Luther verbinden, sind VOT em sein furchtloser
Protest un seıiın Auftreten die kirchliche und staatliche Obrigkeit. An
diesem Bild hat freilich auch durchaus selbst mitgewirkt.“

Jedenfalls: Kirchenkritikun Luther ehören irgendwie Und weil
Luther überlebt hat, dürfen auch andere Menschen darauf vertrauen, ass c eine
Pluralität der Meinungen und die grundgesetzlich verbriefte (Jarantıe der Me1l-
nungsfreiheit gibt, die ihren Protest nicht 1Ur zulässt, sondern schüutzt.

Immer wiederhaben Menschen sich in den etzten 500 Jahren auf Martin uther
berufen, wenn CS galt, ihren Protest die Umstände ihrer eıt autorisieren.

esS die er der Knechtschaft gegenüber der adligen Herrschaft leidenden
Bauern waren,” die bibeltreuen Täufer 1 Widerspruch die Wittenberger
der Zürcher Bibelauslegung,® die Verteidiger evangelischer Tradition die
römisch-kaiserliche Bevormundung unte Zuhilftenahme internationaler Hilfe bis
aAuUus$s dem fernen Schweden seıit 65 späater Arbeiter und Tagelöhner
die eine menschenwürdige Behandlung einklagten,” OD 65 Kritiker des königli-
chen Unionsedikt. VOolmn 1817 WIeE der norddeutsche aus Harms aAIcIl, der mıt 95

Zum Problem der Selbststilisierung Luthers und der Stilisierung in Flugschriften und Medien
des Jahrhunderts Volker Leppin, artın Luther. Darmstadt 2006; Bernd Moeller, Das
Berühmtwerden Luthers (1988). in Luther-Rezeption. Kirchenhistorische Aufsätze ZUX Re-
formationsgeschichte, hg. vVOo  — Johannes Schilling, Göttingen 200I1, 15—41:; Thomas Kaufmann,
Geschichte der Reformation, Frankfurt a M 2009; MAarcus Sandl, Medialıität und Ere1gn1s.
Eine Zeitgeschichte der Reformation, Zürich 2011
Zum Bauernprotest insgesamt t{wa efer Blickle, Der deutsche Bauernkrieg, Muünchen

ders., Von der Leibeigenschaft den Menschenrechten. Eine Geschichte der Freiheit
ın Deutschland, München Vgl der umstrıttenen Berufung auf Luther insbesondere
Stegfried Braduer, Luthers Beziehungen den Bauern, ın Helmar Junghans Hg.) Leben und
Werk artın Luthers VOon —1 Berlin 1983, 457477 8/5—-882; Gottfried Maron, ‚Nıe-
mand soll sein eigener Richter sein. Eıne Bemerkung Z Luthers Haltung 1m Bauernkrieg, in:
Luther (1975) 60-75, SOWIE Ärmin Kohnle, Luther und die Bauern, 1n Luther Handbuch,

6
hg. VOoln Albrecht Beutel, Tübingen 2005, 134-139
Zur Ausdifferenzierung der sogenannten Täuferbewegung vVO Hauptstrom der Reforma-
tion beispielsweise Hans-Jürgen Goertz (Hg.), Umstrittenes Täufertum 5- 1' Neue
Forschungen, Göttingen 19/5:; ders., Die Täufer. Geschichte und Deutung, München 1930:;
ders. Hg.) Radikale Reformatoren. 21 biographische Skizzen VOomn TIhomas Muntzer DISs Pa-
racelsus, München 1978: Andreaqa Strübind, Eifriger als Zwingli. Die frühe Täuferbewegung ıIn
der Schweiz, RBerlin 2003; und jetz Günther Vogler, Die Täuferherrschaft In Munster un! die
Reichsstände, Gütersloh 2014
Vgl {wa Johannes Arndt, Der Dreißigjährige rieg 8-1 Stuttgart 2009; Günter Baru-
dio, Der Teutsche rieg 18-I1' Frankfurt 1985; ders., (Gustav Adolf der Giroße Fiıne
politische Biographie, Frankfurt ı M 1985; Johannes Burkhardt, Der Dreißigjährige rieg,
Frankfurt aM 1992; Thomas Kaufmann, Dreißigjähriger rieg und Westfälischer Friede.
Kirchengeschichtliche Studien ZUFI lutherischen Konfessionskultur, Tübingen 1998
Vgl {wa Manfred Schick, Kulturprotestantismus und sOzlale rage. Versuche ZUuUI Begründung
der Sozialethik, vornehmlich In der e1t Vomn der Gründung des Evangelisch-sozialen Kongres-

bis zu Ausbruch des Weitkrieges (1890-1914), Tübingen 197/0; Norbert Friedrich/Traugott
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Ob sich die Limburger Menschen der grundstürzenden theologischen Neu- 
Orientierung des kirchlichen Bußsakraments durch Luther bewusst waren, 
als sie seinen Text gegen den Bischof von Limburg verwendeten? Was die 
Menschen unserer Tage mit Luther verbinden, sind vor allem sein furchtloser 
Protest und sein Auftreten gegen die kirchliche und staatliche Obrigkeit. An 
diesem Bild hat er freilich auch durchaus selbst mitgewirkt.4

Jedenfalls: Kirchenkritik und Luther gehören irgendwie zusammen. Und weil 
Luther überlebt hat, dürfen auch andere Menschen darauf vertrauen, dass es eine 
Pluralität der Meinungen und die grundgesetzlich verbriefte Garantie der Mei- 
nungsfreiheit gibt, die ihren Protest nicht nur zulässt, sondern sogar schützt.

Immer wieder haben Menschen sich in den letzten 500 Jahren auf Martin Luther 
berufen, wenn es galt, ihren Protest gegen die Umstände ihrer Zeit zu autorisieren. 
Ob es die unter der Knechtschaft gegenüber der adligen Herrschaft leidenden 
Bauern waren,5 die bibeltreuen Täufer im Widerspruch gegen die Wittenberger 
oder Zürcher Bibelauslegung,6 die Verteidiger evangelischer Tradition gegen die 
römisch-kaiserliche Bevormundung unter Zuhilfenahme internationaler Hilfe bis 
aus dem fernen Schweden seit 1630.7 Ob es später Arbeiter und Tagelöhner waren, 
die eine menschenwürdige Behandlung einklagten,8 ob es Kritiker des königli- 
chen Unionsedikts von 1817 wie der norddeutsche Claus Harms waren, der mit 95

4 Zum Problem der Selbststilisierung Luthers und der Stilisierung in Flugschriften und Medien 
des 16. Jahrhunderts s. Volker Leppin, Martin Luther. Darmstadt 2006; Bernd Moeller, Das 
Berühmtwerden Luthers (1988), in: Luther-Rezeption. Kirchenhistorische Aufsätze zur Re- 
formationsgeschichte, hg. von Johannes Schilling, Göttingen 2001,15-41; Thomas Kaufmann, 
Geschichte der Reformation, Frankfurt a.M. 2009; Marcus Sandl, Medialität und Ereignis. 
Eine Zeitgeschichte der Reformation, Zürich u.a 2011.

5 Zum Bauernprotest insgesamt s. etwa Peter Blickle, Der deutsche Bauernkrieg, München 
42012; ders.. Von der Leibeigenschaft zu den Menschenrechten. Eine Geschichte der Freiheit 
in Deutschland, München 22006. Vgl. zu der umstrittenen Berufung auf Luther insbesondere 
Siegfried Bräuer, Luthers Beziehungen zu den Bauern, in: Helmar Junghans (Hg.), Leben und 
Werk Martin Luthers von 1526-1546, Berlin 1983, 457-472. 875-882; Gottfried Maron, ,Nie- 
mand soll sein eigener Richter sein. Eine Bemerkung zu Luthers Haltung im Bauernkrieg, in: 
Luther 46 (1975), 60-75, sowie Armin Kohnle, Luther und die Bauern, in: Luther Handbuch, 
hg. von Albrecht Beutel, Tübingen 2005,134-139.

6 Zur Ausdifferenzierung der sogenannten Täuferbewegung vom Hauptstrom der Reforma- 
tion s. beispielsweise Hans-Jürgen Goertz (Hg.), Umstrittenes Täufertum 1525-1975. Neue 
Forschungen, Göttingen 1975; ders.. Die Täufer. Geschichte und Deutung, München 1980; 
ders. (Hg.), Radikale Reformatoren. 21 biographische Skizzen von Thomas Müntzer bis Pa- 
racelsus, München 1978; Andrea Strübind, Eifriger als Zwingli. Die frühe Täuferbewegung in 
der Schweiz, Berlin 2003; und jetzt Günther Vogler, Die Täuferherrschaft in Münster und die 
Reichsstände, Gütersloh 2014.

7 Vgl. etwa Johannes Arndt, Der Dreißigjährige Krieg 1618-1648, Stuttgart 2009; Günter Baru- 
dio, Der Teutsche Krieg 1618-1648, Frankfurt a. M. 1985; ders., Gustav Adolf der Große. Eine 
politische Biographie, Frankfurt a. M. 1985; Johannes Burkhardt, Der Dreißigjährige Krieg, 
Frankfurt a.M. 1992; Thomas Kaufmann, Dreißigjähriger Krieg und Westfälischer Friede. 
Kirchengeschichtliche Studien zur lutherischen Konfessionskultur, Tübingen 1998.

8 Vgl. etwa Manfred Schick, Kulturprotestantismus und soziale Frage. Versuche zur Begründung 
der Sozialethik, vornehmlich in der Zeit von der Gründung des Evangelisch-sozialen Kongres- 
ses bis zum Ausbruch des 1. Weltkrieges (1890-1914), Tübingen 1970; Norbert Friedrich/Traugott
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lhesen die preufßßische Kirchenpolitik protestierte,” ob es nationalistische
Studenten 1m Oder national gesinnte Anti-Demokraten 1Im 20 Jahrhundert Wäd-

ren, die ihre politische Forderungen mıit dem Verwels auf Luthers nationale man-
zipation VOINM römischen Joch und der Wiederentdeckung deutscher Würde und
Kultur legitimiert sahen, © oder die Christen 1M Osten des geteilten Deutschland,
die 1n ihrer Friedenssehnsucht und dem Protest das sozialistische egiment
der 5SOS. „Einheitspartei” bei Luther Unterstützung fanden!! immer wieder War
CS der Rekurs auf die Tat Vom 31 Oktober 1517, welche die lange historische DIis-
tanz überbrückte und Luther gegenwartig erscheinen ieß ber nicht zuletzt der
Reformator selbst verwahrte sich derartige Vereinnahmungen.“

Wiıe verhalten WITLr uns der Difterenz VOomn 500 Jahren, die u11l VonNn Luther
und manchen seilner Stellungnahmen uden, Frrauen, Muslimen, Täufern
oder Bauern trennen?

Den Gefährdungen eines anachronistischen Aktualisierungsversuches W1-
derstehend möchte ich die vorgegebene Ihemenstellung aufnehmen, ass
ich zunächst äre, wIıe ach uNnseTEeNM Verständnis Demokratie und treiheit-
lich-demokratischer Rechtsstaat verstehen sind. Im nächsten chritt wird
eine zugegebenermadßßen nicht alternativlose Verhältnisbestimmung Vvon
Luthers Jahrhundert der Reformation mıt der ihm folgenden Moderne kOon-
STIruler Ein dritter chritt sucht ach modernitätstauglichen Strukturen der
Bestimmung moderner Gesellschaftsordnung im Werk Luthers. Zum chluss
versuche ich eıinen Ausblick auf den gerechtfertigten Umgang mıiıt dem
Erbe Luthers 1M 21 Jahrhundert.

Was ıst Demokratie? Was zeichnet den freiheitlich-demokratischen
Rechtsstaat Aaus®?

Der Begriff Demokratie)® leitet sıch VoNn dem griechischen Wort demokratia
„Herrschaft des Volkes“ ab Heute bezeichnet INan mıt dem Lehnwort eın p -

Jähnichen (Hg.), Sozialer Protestantismus 1m Kaiserreich. Problemkonstellationen LO-
sungsperspektiven Handlungsprofile, Munster 2005

Lorenz Hein, Die Thesen VoOonNn C'laus Harms in der nNeueTenNn theologischen Kritik, 1n
SVSHKG.LB (1970/71), /0-—-83; ders., C'laus Harms Leben und Werk, in Schleswig-Hoi-
steinische Kirchengeschichte, Kirche 1mM Umbruch, hg. VOT Verein für Schleswig-Hol-

10
steinische Kirchengeschichte, Neumünster 1989, 7712
Hartmut Lehmann, Luthergedächtnis 1/7-20 Göttingen 2012
Vgl rnd Brummer, „Da gıng eine Tur auf“. Interview mıit Karin Göring-Eckhardt, in:
Chrismon Spezial Oktober 2012 http://chrismon.evangelisch.de/spezial/da-ging-eine-tuer-

12
auf 121
Vgl azu jetz csehr differenziert Albrecht Beutel, „Wır Lutherischen“. Zur Ausbildung eines
konfessionellen Identitätsbewusstseins Dei artın Luther, in Z1h 110 (2013). 153-156.

13 Anstelle der weiıt ausufernden Literatur diesem TIhema sel verwlesen auf: DIe Rückkehr des
Politischen. Demokratietheorien heute, hg. Vl Oliver Flügel, Reinhard Heil und Andreas Het-
zel, Darmstadt 2004:; Richard aage, Demokratietheorien. Historischer Prozess Theoretische
Entwicklung Soziotechnische Bedingungen. Fıine Einführung, Wiesbaden 2005; Manfred
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Thesen gegen die preußische Kirchenpolitik protestierte,9 ob es nationalistische 
Studenten im 18. oder national gesinnte Anti-Demokraten im 20. Jahrhundert wa- 
ren, die ihre politische Forderungen mit dem Verweis auf Luthers nationale Eman- 
zipation vom römischen Joch und der Wiederentdeckung deutscher Würde und 
Kultur legitimiert sahen,10 oder die Christen im Osten des geteilten Deutschland, 
die in ihrer Friedenssehnsucht und dem Protest gegen das sozialistische Regiment 
der sog. ״Einheitspartei“ bei Luther Unterstützung fanden11 -  immer wieder war 
es der Rekurs auf die Tat vom 31. Oktober 1517, welche die lange historische Dis- 
tanz überbrückte und Luther gegenwärtig erscheinen ließ. Aber nicht zuletzt der 
Reformator selbst verwahrte sich gegen derartige Vereinnahmungen.12

Wie verhalten wir uns zu der Differenz von 500 Jahren, die uns von Luther 
und manchen seiner Stellungnahmen zu Juden, Frauen, Muslimen, Täufern 
oder Bauern trennen?

Den Gefährdungen eines anachronistischen Aktualisierungsversuches wi- 
derstehend möchte ich die vorgegebene Themenstellung so aufnehmen, dass 
ich zunächst kläre, wie nach unserem Verständnis Demokratie und freiheit- 
lich-demokratischer Rechtsstaat zu verstehen sind. Im nächsten Schritt wird 
eine -  zugegebenermaßen nicht alternativlose -  Verhältnisbestimmung von 
Luthers Jahrhundert der Reformation mit der ihm folgenden Moderne kon- 
struiert. Ein dritter Schritt sucht nach modernitätstauglichen Strukturen der 
Bestimmung moderner Gesellschaftsordnung im Werk Luthers. Zum Schluss 
versuche ich einen Ausblick auf den m. E. gerechtfertigten Umgang mit dem 
Erbe Luthers im 21. Jahrhundert.

2. Was ist Demokratie? Was zeichnet den freiheitlich-demokratischen 
Rechtsstaat aus?

Der Begriff Demokratie13 leitet sich von dem griechischen Wort demokratia 
­Herrschaft des Volkes“ ab. Heute bezeichnet man mit dem Lehnwort ein po״

Jährlichen (Hg.), Sozialer Protestantismus im Kaiserreich. Problemkonstellationen -  Lö- 
sungsperspektiven -  Handlungsprofile, Münster 2005.

9 S. Lorenz Hein, Die Thesen von Claus Harms in der neueren theologischen Kritik, in: 
SVSHKG.B 26/27 (1970/71), 70-83; ders., Claus Harms ־ Leben und Werk, in: Schleswig-Hol- 
steinische Kirchengeschichte, Bd. 5: Kirche im Umbruch, hg. vom Verein für Schleswig-Hol- 
steinische Kirchengeschichte, Neumünster 1989,77-124.

10 Hartmut Lehmann, Luthergedächtnis 1817-2017, Göttingen 2012.
11 Vgl. Arnd Brummer, ״Da ging eine Tür auf“. Interview mit Karin Göring-Eckhardt, in: 

Chrismon Spezial Oktober 2012: http://chrismon.evangelisch.de/spezial/da-ging-eine-tuer- 
auf [21.5.2014].

12 Vgl. dazu jetzt sehr differenziert Albrecht Beutel, ״Wir Lutherischen“. Zur Ausbildung eines 
konfessionellen Identitätsbewusstseins bei Martin Luther, in: ZThK 110 (2013), 158-186.

13 Anstelle der weit ausufernden Literatur zu diesem Thema sei verwiesen auf: Die Rückkehr des 
Politischen. Demokratietheorien heute, hg. von Oliver Flügel, Reinhard Heil und Andreas Het- 
zel, Darmstadt 2004; Richard Saage, Demokratietheorien. Historischer Prozess -  Theoretische 
Entwicklung -  Soziotechnische Bedingungen. Eine Einführung, Wiesbaden 2005; Manfred G.
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litisches System, bei dem das 'olk eine wesentliche, mitbestimmende Funk-
tıon einnımmt. Die Demokratie ist in den meisten demokratischen Ländern
ormell eın tragendes Verfassungsprinzip und etwa In Deutschland durch
den Artikel A) des Grundgesetzes fest verankert.

Obwohl die Staatsform der Demokratie das pPCI Definition nicht unbedingt
einschlie({ßt, wird S1e 1m äufßeren, modernen, VOT allem westlich gepräagten Bild
meıst mıt einer gewissen orm der Rechtsstaatlichkeit verbunden. Mindestens

LCNIIECN sind €1 folgende Charakteristika
(sarantıe der Grund- Oder Menschenrechte jedes Finzelnen gegenüber dem
Staat, gegenüber gesellschaftlichen Gruppen und Einzelpersonen; azu DC-
hören insbesondere Freizügigkeit, SOWIe die Meinungs-, Presse- und Rund-
funkfreiheit,
Gewaltenteilung zwischen den Staatsorganen Regilerung (Exekutive), Par-
lament (Legislative) un: Gerichten (Judikative).

Historische, soziale, kulturelle und ethnische Unterschiede machen nOoTt-
wendig, den Demokratiebegriff weit formulieren und verschiedene Aus-
praägungen, WIeE etwa die der direkten, der parlamentarischen, der repräsenta-
tiven Demokratie darunter fassen.

Die demokratische Ordnung wird durch den Begriffdes freiheitlich demokra-
tischen Rechtsstaates ergänzt. Darunter versteht 1Nan die unabänderliche Kern-
struktur des Gemeinwesens, unabhängig Von seiıner gegenwärtigen Ausprägung
UrCc. den Verfassungs- und den einfachen Gesetzgeber der die Bundesregie-
LUNG. Sie bezeichnet demnach die Kernsubstanz des geltenden Verfassungsrechts
SsOWle die Grundprinzipien der politischen rdnungs- und Wertvorstellungen,
auf denen die iberale und rechtsstaatliche Demokratie in Deutschland beruht.
Ihre grundsätzliche Anerkennung ist eine notwendige Bedingung für die Teil-
nahme politischen en war ıst 65 prinzipiell legitim, auf eine Änderung
des Grundgesetzes hinzuarbeiten, €l mussen aber die Kernprinzipilen der
freiheitlichen demokratischen Grundordnung erhalten bleiben

Zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung zahlen:
das Recht des Volkes, die Staatsgewalt in Wahlen und Abstimmungen und
uUurc besondere Urgane der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und
der Rechtsprechung auszuüben und die Volksvertretung ın allgemeiner,
unmittelbarer, freier, gleicher un! geheimer Wahl wählen,
die Bindung der Gesetzgebung ‘ die verfassungsmäßige Ordnung und die
Bindung der vollziehenden Gewalilt und der Rechtsprechung (jesetz und
Recht,
das Recht auf Bildung und Ausübung einer parlamentarischen UOpposition,
die Ablösbarkeit der Keglerung und ihre Verantwortlichkeit gegenüber der
Volksvertretung,
Schmidt, Demokratietheorien. Fine Einführung. Wiesbaden 2008; Pierre Rosanvallon, Demokra-
tische Legitimität, Unparteilichkeit Reflexivität Nähe, Hamburg 2010; Susanne Spindler/Iris
Tonks Hg.) AusnahmeZustände. Krise und Zukunft der Demokratie, Münster/Duisburg 2007
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litisches System, bei dem das Volk eine wesentliche, mitbestimmende Funk- 
tion einnimmt. Die Demokratie ist in den meisten demokratischen Ländern 
formell ein tragendes Verfassungsprinzip und so etwa in Deutschland durch 
den Artikel 20 des Grundgesetzes fest verankert.

Obwohl die Staatsform der Demokratie das per Definition nicht unbedingt 
einschließt, wird sie im äußeren, modernen, vor allem westlich geprägten Bild 
meist mit einer gewissen Form der Rechtsstaatlichkeit verbunden. Mindestens 
zu nennen sind dabei folgende Charakteristika:
-  Garantie der Grund- oder Menschenrechte jedes Einzelnen gegenüber dem 

Staat, gegenüber gesellschaftlichen Gruppen und Einzelpersonen; dazu ge- 
hören insbesondere Freizügigkeit, sowie die Meinungs-, Presse- und Rund- 
funkfreiheit,

-  Gewaltenteilung zwischen den Staatsorganen Regierung (Exekutive), Par- 
lament (Legislative) und Gerichten (Judikative).

Historische, soziale, kulturelle und ethnische Unterschiede machen es not- 
wendig, den Demokratiebegriff weit zu formulieren und verschiedene Aus- 
prägungen, wie etwa die der direkten, der parlamentarischen, der repräsenta- 
tiven Demokratie darunter zu fassen.

Die demokratische Ordnung wird durch den Begriff des freiheitlich demokra- 
tischen Rechtsstaates ergänzt. Darunter versteht man die unabänderliche Kern- 
Struktur des Gemeinwesens, unabhängig von seiner gegenwärtigen Ausprägung 
durch den Verfassungs- und den einfachen Gesetzgeber oder die Bundesregie- 
rung. Sie bezeichnet demnach die Kernsubstanz des geltenden Verfassungsrechts 
sowie die Grundprinzipien der politischen Ordnungs- und Wertvorstellungen, 
auf denen die liberale und rechtsstaatliche Demokratie in Deutschland beruht. 
Ihre grundsätzliche Anerkennung ist eine notwendige Bedingung für die Teil- 
nähme am politischen Leben. Zwar ist es prinzipiell legitim, auf eine Änderung 
des Grundgesetzes hinzuarbeiten, dabei müssen aber die Kernprinzipien der 
freiheitlichen demokratischen Grundordnung erhalten bleiben.

Zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung zählen:
-  das Recht des Volkes, die Staatsgewalt in Wahlen und Abstimmungen und 

durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und 
der Rechtsprechung auszuüben und die Volksvertretung in allgemeiner, 
unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl zu wählen,

-  die Bindung der Gesetzgebung an die verfassungsmäßige Ordnung und die 
Bindung der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung an Gesetz und 
Recht,

-  das Recht auf Bildung und Ausübung einer parlamentarischen Opposition,
-  die Ablösbarkeit der Regierung und ihre Verantwortlichkeit gegenüber der 

Volksvertretung,

Schmidt, Demokratietheorien. Eine Einführung. Wiesbaden 2008; Pierre Rosanvallon, Demokra- 
tische Legitimität. Unparteilichkeit -  Reflexivität -  Nähe, Hamburg 2010; Susanne Spindler/Iris 
Tonks (Hg.), Ausnahmezustände. Krise und Zukunft der Demokratie, Münster/Duisburg 2007.
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die Unabhängigkeit der Gerichte,
der Ausschluss jeder Gewalt- und Willkürherrschaft und
die 1mM Grundgesetz konkretisierten Menschenrechte.

Schon diese kurze schulmäßige Aufzählung lässt die Schwierigkeiten eines
Vergleiches SOWIEe einer Verhältnisbestimmung VON Luthers Ansichten mıt
denen der Moderne erahnen.

Luther und die Moderne

Der Begriff ‚modern‘ ist 1M Deutschen als Fremdwort seıt dem ahrhun-
dert ıIn der Bedeutung VOIN Neu als Gegensatz alt nachweisbar. Heute wird
das Adjektiv umgangssprachlich häufig SYyHOILY IM „modisch” 1MmM Sinne Vonmn

„der Mode entsprechend” oder „zeitgenössisch” verwendet. Der Ausdruck
Modernität wird häufig auch gleichbedeutend mıt blofser Fortschrittlichkeit
oder Aktualität verwendet. Ferdinand Tönnties pragte 1MmM Jahrhundert das
Begriffsverständnis 1mM Sinne einer historischen Epochenbezeichnung und
setzte die Moderne mıt der Neuzeıit E1IC

Als wesentliche Elemente der Moderne werden angesehen, wobei die (Ge-
wichtung und Zusammenstellung höchst vielfältig varılert:

Säkularisierung,
Industrialisierung, insbesondere der Übergang VOoN der manuellen, hand-
werklichen Fertigung Massenproduktion durch Maschinen,
Ablösung der absolutistischen Staatsform Ancien regime) durch Kapitalis-
INUu$s und Demokratie,
Fortschrittsglaube, die Vorstellung, ass die materiellen Errungen-
schaften des Menschen unbegrenzt wachsen un| sich dabei qualitativ VCI-

bessern,
Rationalität,
Autonomie gesellschaftlicher Bereiche,
Individualisierung,
Domestizierung, Nutzung der Natur,
Pluralisierung und Komplementarität Von Meinungen, Ansichten eic

Insofern zahlreiche der genannten Charakteristika für die Gegenwart ent-
weder nicht mehr zutreffen oder aber durch kritische Theorieansätze wirk-
mächtig dekonstruiert wurden, wird die Gegenwart seit einiger eıit als „Post-
Moderne“ mıiıt den ihr eigenen Bestimmungsmerkmalen bezeichnet.!

14 Vgl Ferdinand { önntes, Gemeinschaft und Gesellschaft, uletzt Darmstadt 2005; Toöonnies
vgl Peter-Ulrich Merz-Benz, Tiefsinn und Scharfsinn. Ferdinand Tönnies’ begriffliche KON-

1
stitution der SOozialwelt, Frankfurt 1995.
Dieter Langewiesche, „Postmoderne” als Ende der „Moderne”? Überlegungen eines HIS-
torikers in einem interdiszipiinären Gespräch, In Ludwig Richter/Wolfram Pyta Hg.) (Je-
staltungskraft des Politischen. Eberhard Kolb, Berlin 1998, 331—347/.
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-  die Unabhängigkeit der Gerichte,
-  der Ausschluss jeder Gewalt- und Willkürherrschaft und
-  die im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechte.

Schon diese kurze schulmäßige Aufzählung lässt die Schwierigkeiten eines 
Vergleiches sowie einer Verhältnisbestimmung von Luthers Ansichten mit 
denen der Moderne erahnen.

3. Luther und die Moderne

Der Begriff ״modern ‘ ist im Deutschen als Fremdwort seit dem 18. Jahrhun- 
dert in der Bedeutung von neu als Gegensatz zu alt nachweisbar. Heute wird 
das Adjektiv umgangssprachlich häufig synonym zu ״modisch“ im Sinne von 
 zeitgenössisch“ verwendet. Der Ausdruck״ der Mode entsprechend“ oder״
Modernität wird häufig auch gleichbedeutend mit bloßer Fortschrittlichkeit 
oder Aktualität verwendet. Ferdinand Tönnies prägte im 19. Jahrhundert das 
Begriffsverständnis im Sinne einer historischen Epochenbezeichnung und 
setzte so die Moderne mit der Neuzeit gleich.14

Als wesentliche Elemente der Moderne werden angesehen, wobei die Ge- 
wichtung und Zusammenstellung höchst vielfältig variiert:
-  Säkularisierung,
-  Industrialisierung, insbesondere der Übergang von der manuellen, hand- 

werklichen Fertigung zu Massenproduktion durch Maschinen,
-  Ablösung der absolutistischen Staatsform (Ancien régime) durch Kapitalis- 

mus und Demokratie,
-  Fortschrittsglaube, d.h. die Vorstellung, dass die materiellen Errungen- 

schäften des Menschen unbegrenzt wachsen und sich dabei qualitativ ver- 
bessern,

-  Rationalität,
-  Autonomie gesellschaftlicher Bereiche,
-  Individualisierung,
-  Domestizierung, d. h. Nutzung der Natur,
-  Pluralisierung und Komplementarität von Meinungen, Ansichten etc.

Insofern zahlreiche der genannten Charakteristika für die Gegenwart ent- 
weder nicht mehr zutreffen oder aber durch kritische Theorieansätze wirk- 
mächtig dekonstruiert wurden, wird die Gegenwart seit einiger Zeit als ״Post- 
Moderne“ mit den ihr eigenen Bestimmungsmerkmalen bezeichnet.15

14 Vgl. Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft, zuletzt Darmstadt 2005; zu Tönnies 
vgl. Peter-Ulrich Merz-Benz, Tiefsinn und Scharfsinn. Ferdinand Tönnies’ begriffliche Kon- 
stitution der Sozialwelt, Frankfurt a. M. 1995.

15 Dieter Langewiesche, ״Postmoderne“ als Ende der ״Moderne“? Überlegungen eines His- 
torikers in einem interdisziplinären Gespräch, in: Ludwig Richter/Wolfram Pyta (Hg.), Ge- 
staltungskraft des Politischen. FS Eberhard Kolb, Berlin 1998, 331-347.
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Die Moderne hat einerseits einen universalistischen nspruch, der insbe-
sondere in der Behauptung weltweiter Geltung der Erklärung der Menschen-
rechte sichtbar wird, andererseits ist SiE In ihnrer praktischen Umsetzung VONn
zahlreichen Grenzziehungen un: Differenzierungen abhängig.

Nicht zuletzt unter Berufung auf diese, recht holzschnittartige, C‘harakteri-
lerung hat INaAan Luther insbesondere In den etzten Jahrzehnten der Reforma-
tionsgeschichtsforschung eher miıt dem Mittelalter als miıt der Moderne VeOeTI-
bunden interpretiert.” Gleichwohl ist nicht leugnen, ass seINE Reformen
un die ihnen zugrundeliegenden Ideen, wiewohl dem Begriffsverständnis
ach eher als rückwärtsgewandt intendiert, faktisch zahlreiche Modernitäts-
schübe ausgelöst haben. Diese werden seit etwa 3() Jahren mıt dem Begriff
der Konfessionalisierung verbunden, die als olge der Reformation eıine Mo-
dernisierung des frühneuzeitlichen Staates un: seiner Gesellscha bewirk-
te Allein, der miıt der Modernisierung verbundene Fortschrittsgedanke mıt
seinem hohen Anteil Innovatıon ll nicht recht Luthers ezug auf die
frühe Kirche und die damit verbundene Ablehnung der VOonNn Rom inıtunerten
Veränderungen un! Fortschritte zusammenpassen.'“

FElemente der modernen demokratischen Staatlichkeit Im Werk
Martin Luthers

en WITr also die gemeinhin als Charakteristika der Moderne und der Von
ihr hervor gebrachten freiheitlich-demokratischen Gesellschaftsordnung
erkannten erKmale einmal durch und überprüfen selbstverständlich NUur

auszugswelse das Werk Luthers auf entsprechende Strukturen und Motive.
Dabei können bestimmte omente schlicht vernachlässigt werden.

4 1 Luther un! die Verfassung des modernen Staates
Dazu gehören zunächst sämtliche in die ständische Verfassung des en Rei-
ches hineinreichenden Elemente eıner Volksdemokratie un:! die damit VCI-

I6 Vgl pointiert die These VO  - Heiko Oberman, artın Luther Vorläufer der Reformation,
IN: Verifikationen. Gerhard Ebeling, hg VOIl Eberhard Jüngel, Johannes Wallmann und
Wilfrid Werbeck, Tübingen 1982, 9111 Die CNSC Verbindung Luthers ZU1 mittelalterlichen
Theologie betonen 1n unterschiedlicher Akzentuierung uch Berndt Hamm , Der frühe Luther.
Etappen reformatorischer Neuorientierung, Tübingen 2010; Christoph Burger, TIradition und
Neubeginn. artın Luther 1N seinen frühen Jahren, Tübingen 2014; Leppin, Luther (S. AÄAnm
Kritisch gegenüber diesen Ansätzen aufßert sich Kaufmann, Geschichte (S. Anm. 12-30,
wıe ders., Der Anfang der Reformation. Studien Zzur Kontextualität der Theologie, Publizistik

17
und Inszenierung Luthers und der reformatorischen ewegung, Tübingen 2012
Vgl dazu Markus Wriedt, Säkularisierung wider Willen. Der sakularisierende Modernisie-
rungsschub infolge der reformatorischen Schul- un! Universitätsreform, In: Säkularisierung
VOT der Aufklärung. Bildung, Kirche und Religion —1 hg. VO'  — Hans-UViIrich Musolff,
uliane Jacob und ean-Luc Le Am, öln 20083, 5775
Markus Wriedt, Theologische Innovation un! konservatives Beharren Dei artın Luther und
Philipp Melanchthon, 1n Luther und die Freiheit, hg. VOI} Werner ager, Darmstadt 2010,

59-80
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Die Moderne hat einerseits einen universalistischen Anspruch, der insbe- 
sondere in der Behauptung weltweiter Geltung der Erklärung der Menschen- 
rechte sichtbar wird, andererseits ist sie in ihrer praktischen Umsetzung von 
zahlreichen Grenzziehungen und Differenzierungen abhängig.

Nicht zuletzt unter Berufung auf diese, recht holzschnittartige, Charakter!־ 
sierung hat man Luther insbesondere in den letzten Jahrzehnten der Reforma- 
tionsgeschichtsforschung eher mit dem Mittelalter als mit der Moderne ver- 
hunden interpretiert.16 Gleichwohl ist nicht zu leugnen, dass seine Reformen 
und die ihnen zugrundeliegenden Ideen, wiewohl dem Begriffsverständnis 
nach eher als rückwärtsgewandt intendiert, faktisch zahlreiche Modernitäts- 
schübe ausgelöst haben.17 Diese werden seit etwa 30 Jahren mit dem Begriff 
der Konfessionalisierung verbunden, die als Folge der Reformation eine Mo- 
dernisierung des frühneuzeitlichen Staates und seiner Gesellschaft bewirk- 
te. Allein, der mit der Modernisierung verbundene Fortschrittsgedanke mit 
seinem hohen Anteil an Innovation will nicht recht zu Luthers Bezug auf die 
frühe Kirche und die damit verbundene Ablehnung der von Rom initiierten 
Veränderungen und Fortschritte zusammenpassen.18

4. Elemente der modernen demokratischen Staatlichkeit im Werk 
Martin Luthers

Gehen wir also die gemeinhin als Charakteristika der Moderne und der von 
ihr hervor gebrachten freiheitlich-demokratischen Gesellschaftsordnung an- 
erkannten Merkmale einmal durch und überprüfen -  selbstverständlich nur 
auszugsweise -  das Werk Luthers auf entsprechende Strukturen und Motive. 
Dabei können bestimmte Momente schlicht vernachlässigt werden.

4.1. Luther und die Verfassung des modernen Staates

Dazu gehören zunächst sämtliche in die ständische Verfassung des Alten Rei- 
ches hineinreichenden Elemente einer Volksdemokratie und die damit ver-

16 Vgl. pointiert die These von Heiko A. Oberman, Martin Luther -  Vorläufer der Reformation, 
in: Verifikationen. FS Gerhard Ebeling, hg. von Eberhard Jüngel Johannes Wallmann und 
Wilfrid Werbecky Tübingen 1982, 91-119. Die enge Verbindung Luthers zur mittelalterlichen 
 .Theologie betonen in unterschiedlicher Akzentuierung auch Berndt Hamm, Der frühe Luther׳
Etappen reformatorischer Neuorientierung, Tübingen 2010; Christoph Burger, Tradition und 
Neubeginn. Martin Luther in seinen frühen Jahren, Tübingen 2014; Leppin, Luther (s. Anm. 4). 
Kritisch gegenüber diesen Ansätzen äußert sich Kaufmann, Geschichte (s. Anm. 4), 12-36, so- 
wie ders.. Der Anfang der Reformation. Studien zur Kontextualität der Theologie, Publizistik 
und Inszenierung Luthers und der reformatorischen Bewegung, Tübingen 2012.

17 Vgl. dazu Markus Wriedt, Säkularisierung wider Willen. Der säkularisierende Modernisie- 
rungsschub infolge der reformatorischen Schul- und Universitätsreform, in: Säkularisierung 
vor der Aufklärung. Bildung, Kirche und Religion 1400-1750, hg. von Hans-Ulrich Musolff, 
Juliane Jacob und Jean-Luc Le Cam, Köln 2008,57-75.

18 Markus Wriedt, Theologische Innovation und konservatives Beharren bei Martin Luther und 
Philipp Melanchthon, in: Luther und die Freiheit, hg. von Werner Zager, Darmstadt 2010, 
22012, 59-80.
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bundenen Meinungsfindungs- und Normbildungsprozesse. Wiewohl Luther
sich zeitlebens keinesfalls scheut, konkrete AÄnderungswünsche der Proteste
anzumelden und dabei auch die bestehenden Grenzen der spätmittelalter-
lichen Ständeordnung durchaus übertritt, ist zutiefst vVon der göttlichen
Stiftung eben dieser Ordnung überzeugt un: empfindet jede Anderung der
monarchisch-feudalen Strukturen, die ber die Beseitigung konkreter MiIiss-
stände hinausgeht, als grundstürzenden Akt des Widerstandes ott
Aus diesem Motiv spelst sich seiıne grundsätzliche Ablehnung jeglichen WI-
derstandes obrigkeitliche Anordnungen.”

Programmatisch hat das 1523 ın seiner Schrift „Von weltlicher Obrigkeit,
wI1]e weit INan ihr Gehorsam schuldig sel  < niedergelegt.“ Darın unterscheidet
Luther Aufnahme der entsprechenden Überlegungen Augustins un! der
sogenannten Zwei-Schwerter-Lehre ach aps Gelasius das Reich (jottes VOM
Reich der Welt Zu diesen beiden Reichen treten 191048  — die beiden Regimente
(Gottes: Das geistliche Regiment „macht fromm”“”, 6S weckt den Glauben
durch das Predigtamt der Kirche ın Wort un: Sakrament ‚durch den heiligen
(Geist und unfer Christus“. Demgegenüber schaflt das weltliche egıimen! rie-
en, indem das Schwertamt der Obrigkeit den Bösen un: dem rieg wehrt.*!

Der ensch findet sich einerseıts 1mM (1 Gottes, insofern VON ott als
Süunder ANSCHOMM wird wieder. Diese Bürgerschaft rfährt CT 1mM Vertrauen
des auDens Andererseits ebt der Christ auch gemeinsam mıiıt allen anderen
Menschen 1m Reich der Welt ort wird sowohl uUurc das Predigtamt als
auch durch das chwert der Obrigkeit regliert. Christen unterwerfen sich dem
weltlichen Regiment, weil dieses ZUuUr Aufrechterhaltung der öffentlichen Ord-
Nung Von ott gestiftet ist Während 1mM Reich Gottes die Bergpredigt un! das
Liebesgebot gelten und die Menschen 1m Angesicht (Gottes der Notwendigkeit
enthoDen sind, einander richten, sind die Christen 1mM €eIC der Welt auf-
gefordert, das chwert führen, die öffentliche Ordnung, den Frieden
un:! den Schutz er Menschen verteidigen.

Problematisch ist diese Konstruktion dann, wenll eine Obrigkeit erkennbar
den Willen (‚ottes der wider die Vernunft handelt Zunächst einmal gilt

für Luther, ass Christen für sich freiwillig Unrecht erleiden un! dieses als gottige-
gebene Anfechtung erleiden. Fuür seinen Nächsten aber Ist der Christ aufgefordert,
Unrecht verhindern. Hıier gründet die Auffassung VOIN gewaltlosen passıven
Widerstandsrecht einen ungerechten Fuüursten. | gilt die apostolische Ver-
haltensregel: „Man INUSsSS ott mehr gehorchen als den Menschen Apg D,

19 Vgl {wa Luthers Schrift „Eine TrTeEuUE Vermahnung artın Luthers alle Christen, sich
hüten VOI Aufruhr un: Empörung‘ AUS dem Jahre 1522, Ö, 6/6-68/.

2U 1L, 245—-281
Zur Aufnahme der mittelalterlichen Zwei-Schwerter-Iheorie Volker Manthey, Zwei

272
Schwerter Zwel Reiche, Tübingen 2005
Zum evangelischen Widerstandsrecht Robert VO Friedeburg Hg.) Widerstandsrecht In
der frühen Neuzeıit Erträge und Perspektiven der Forschung 1mM deutsch-britischen Ver-
gleich, Berlin 2001
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bundenen Meinungsfindungs- und Normbildungsprozesse. Wiewohl Luther 
sich zeitlebens keinesfalls scheut, konkrete Änderungswünsche oder Proteste 
anzumelden und dabei auch die bestehenden Grenzen der spätmittelalter־ 
liehen Ständeordnung durchaus Übertritt, ist er zutiefst von der göttlichen 
Stiftung eben dieser Ordnung überzeugt und empfindet jede Änderung der 
monarchisch-feudalen Strukturen, die über die Beseitigung konkreter Miss- 
stände hinausgeht, als grundstürzenden Akt des Widerstandes gegen Gott. 
Aus diesem Motiv speist sich seine grundsätzliche Ablehnung jeglichen Wi- 
derstandes gegen obrigkeitliche Anordnungen.19

Programmatisch hat er das 1523 in seiner Schrift ״Von weltlicher Obrigkeit, 
wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei“ niedergelegt.20 Darin unterscheidet 
Luther unter Aufnahme der entsprechenden Überlegungen Augustins und der 
sogenannten Zwei-Schwerter-Lehre nach Papst Gelasius das Reich Gottes vom 
Reich der Welt. Zu diesen beiden Reichen treten nun die beiden Regimente 
Gottes: Das geistliche Regiment ״macht fromm“, d. h. es weckt den Glauben 
durch das Predigtamt der Kirche in Wort und Sakrament ״durch den heiligen 
Geist und unter Christus“. Demgegenüber schafft das weltliche Regiment Frie- 
den, indem das Schwertamt der Obrigkeit den Bösen und dem Krieg wehrt.21

Der Mensch findet sich einerseits im Reich Gottes, insofern er von Gott als 
Sünder angenommen wird wieder. Diese Bürgerschaft erfährt er im Vertrauen 
des Glaubens. Andererseits lebt der Christ auch gemeinsam mit allen anderen 
Menschen im Reich der Welt. Dort wird er sowohl durch das Predigtamt als 
auch durch das Schwert der Obrigkeit regiert. Christen unterwerfen sich dem 
weltlichen Regiment, weil dieses zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ord- 
nung von Gott gestiftet ist. Während im Reich Gottes die Bergpredigt und das 
Liebesgebot gelten und die Menschen im Angesicht Gottes der Notwendigkeit 
enthoben sind, einander zu richten, sind die Christen im Reich der Welt auf- 
gefordert, das Schwert zu führen, um die öffentliche Ordnung, den Frieden 
und den Schutz aller Menschen zu verteidigen.

Problematisch ist diese Konstruktion dann, wenn eine Obrigkeit erkennbar 
gegen den Willen Gottes oder wider die Vernunft handelt. Zunächst einmal gilt 
für Luther, dass Christen für sich freiwillig Unrecht erleiden und dieses als gottge- 
gebene Anfechtung erleiden. Für seinen Nächsten aber ist der Christ aufgefordert, 
Unrecht zu verhindern. Hier gründet die Auffassung vom gewaltlosen passiven 
Widerstandsrecht gegen einen ungerechten Fürsten. Es gilt die apostolische Ver- 
haltensregel: ״Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen“ (Apg 5,29).22

19 Vgl. etwa Luthers Schrift ״Eine treue Vermahnung Martin Luthers an alle Christen, sich zu 
hüten vor Aufruhr und Empörung“ aus dem Jahre 1522, WA 8, 676-687.

20 WA 11, 245-281.
21 Zur Aufnahme der mittelalterlichen Zwei-Schwerter-Theorie s. Volker Manthey, Zwei 

Schwerter -  Zwei Reiche, Tübingen 2005.
22 Zum evangelischen Widerstandsrecht s. Robert von Friedeburg (Hg.), Widerstandsrecht in 

der frühen Neuzeit. Erträge und Perspektiven der Forschung im deutsch-britischen Ver- 
gleich, Berlin 2001.
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Das weltliche Regiment, die Obrigkeit, hat ZWal Gewalt und Macht ber
den Menschen, aber UT außerlich, ber seinen Leib Seinen Gelst und
se1ine eele bZw. selinen Glauben und die darin gegründete Gottesbeziehung
annn die Obrigkeit nicht erreichen.

Diese eigentümliche Unterscheidung hatte bereits Luthers Freiheitsschrift
VonNn 1520 geprägt, ıIn der seın unerschrockenes und widerständiges Ver-
halten gegenüber dem aps un: dessen Autoritat durch seinen Gehorsam
gegenüber der größeren Autorität Gottes mıiıt der berühmten Doppelthese e_

läutert, wonach der Christ eın freier Mann und niemand unter als auch
eın dienstbarer Knecht und jedermann cej.?®

Luther wendet also se1ine Wiederentdeckung der paulinischen Rechtferti-
gungsbotschaft konsequent auf das Doppelverhältnis des Christen VOT ott
un! den Menschen Der einzelne Christ, befreit durch (Jottes Wort der
Verheißung ewiger Versöhnung, ist aufgerufen, ın glaubender, vertrau-
ensvoller Unterwerfung die VoNn ott gegebene Obrigkeit handeln
und dem Nächsten dienen. Nur können die öffentliche Ordnung und
der Friede in der Welt gewahrt werden.

472 Luther un: Mitbestimmung, ahlen un! die Ablösbarkeit
der Regierung

In eıner freiheitlich-demokratischen Grundordnung besteht das Fundament
der Verfassung U5 dem Recht des Volkes, die Staatsgewalt ın ahlen und Ab-
stiımmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehen-
den Gewalt und der Rechtsprechung auszuüben. Dazu wird iın der ege die
Volksvertretung in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer
Wahl bestimmt. Legislative und Exekutive sind die Gesetzgebung der VOI-

fassungsmäfßigen Ordnung gebunden. Es gibt einen freien Austausch W1-
derstreitenden Optionen, und der Schutz VOIl ın Abstimmungen unterlegenen
Grupplerungen wird garantiert.

Solche Vorstellungen können 1M Werk Luthers nicht nachgewiesen werden.
Er geht davon aus, ass sich die Wahrheit iın Form einer einzıgen un! alterna-
tivlosen Handlungsoption kraft Gottes unveränderlichem Willen durchsetzen
wird. Die Mittel ZUT Erkundung dieser anrneı| sind eDel, Bibellektüre und
das gehorsame Hören auf das Wort Gottes.“*

Es stellt sich die rage, ob Entscheidungen, die das Reich der Welt un das
Regiment Gottes durch das weltliche chwert betrefien, auch in die Kategorie
derartiger Wahrheitsfindung fallen. In Politik, Wirtschaft und Gesellschaft
stellen sich Ja gerade nicht alternativlose Entscheidungen, sondern CsS gilt,
UOptionen abzuwägen un! 1m Komprom1ss die Kunst des Möglichen e..

24 Vgl ZU!1 gesamten Schrift Reinhold Rıeger, Von der Freiheit eınes Christenmenschen. De
libertate christiana, Tübingen 2007

2d Vgl PDals PIO {O{0 Oswald ayer, Uratio, Meditatio, entatıo: eine Besinnung auf Luthers
Theologieverständnis, CoOttingen 1988
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Das weltliche Regiment, die Obrigkeit, hat zwar Gewalt und Macht über 
den Menschen, aber nur äußerlich, d. h. über seinen Leib. Seinen Geist und 
seine Seele bzw. seinen Glauben und die darin gegründete Gottesbeziehung 
kann die Obrigkeit nicht erreichen.

Diese eigentümliche Unterscheidung hatte bereits Luthers Freiheitsschrift 
von 1520 geprägt, in der er sein unerschrockenes und widerständiges Ver- 
halten gegenüber dem Papst und dessen Autorität durch seinen Gehorsam 
gegenüber der größeren Autorität Gottes mit der berühmten Doppelthese er- 
läutert, wonach der Christ ein freier Mann und niemand untertan, als auch 
ein dienstbarer Knecht und jedermann untertan sei.23

Luther wendet also seine Wiederentdeckung der paulinischen Rechtferti- 
gungsbotschaft konsequent auf das Doppelverhältnis des Christen vor Gott 
und den Menschen an. Der einzelne Christ, befreit durch Gottes Wort der 
Verheißung ewiger Versöhnung, ist aufgerufen, in glaubender, d. h. vertrau- 
ensvoller Unterwerfung unter die von Gott gegebene Obrigkeit zu handeln 
und so dem Nächsten zu dienen. Nur so können die öffentliche Ordnung und 
der Friede in der Welt gewahrt werden.

4.2. Luther und Mitbestimmung, Wahlen und die Ablösbarkeit 
der Regierung

In einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung besteht das Fundament 
der Verfassung aus dem Recht des Volkes, die Staatsgewalt in Wahlen und Ab- 
Stimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehen- 
den Gewalt und der Rechtsprechung auszuüben. Dazu wird in der Regel die 
Volksvertretung in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer 
Wahl bestimmt. Legislative und Exekutive sind an die Gesetzgebung der ver- 
fassungsmäßigen Ordnung gebunden. Es gibt einen freien Austausch zu wi- 
derstreitenden Optionen, und der Schutz von in Abstimmungen unterlegenen 
Gruppierungen wird garantiert.

Solche Vorstellungen können im Werk Luthers nicht nachgewiesen werden. 
Er geht davon aus, dass sich die Wahrheit in Form einer einzigen und alterna- 
tivlosen Handlungsoption kraft Gottes unveränderlichem Willen durchsetzen 
wird. Die Mittel zur Erkundung dieser Wahrheit sind Gebet, Bibellektüre und 
das gehorsame Hören auf das Wort Gottes.24

Es stellt sich die Frage, ob Entscheidungen, die das Reich der Welt und das 
Regiment Gottes durch das weltliche Schwert betreffen, auch in die Kategorie 
derartiger Wahrheitsfindung fallen. In Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
stellen sich ja gerade nicht alternativlose Entscheidungen, sondern es gilt, 
Optionen abzuwägen und im Kompromiss die Kunst des Möglichen zu er­

23 Vgl. zur gesamten Schrift Reinhold Riegen Von der Freiheit eines Christenmenschen. De 
libértate Christiana, Tübingen 2007.

24 Vgl. pars pro toto Oswald Bayer, Oratio, Meditatio, Tentatio: eine Besinnung auf Luthers 
Theologieverständnis, Göttingen 1988.
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proben. Luther nımmt derartigen Entscheidungsprozessen ın Briefen,
Gutachten und Stellungnahmen ıntensiv teil.? In der Regel außert dabei
allerdings nicht seine Privatmeinung, sondern verweist mit selner Stellung-
nahme konkreten Detailfragen auf deren umfassenderen Horizont. Fuür
diese Haltung wählt CT die Unterscheidung mundo VOT der Welt
und Deo VOT ott_* Alltagspraktische Entscheidungen sind In ihren
Folgen eben nicht auf die Welt und deren Verwaltung beschränkt, sondern
wirken sich unmittelbar auf das Gottesverhältnis der Menschen AUuUsS. Diese
Perspektive bringt Luther eın un: kommt Au dieser Sicht manchmal CI -
staunlich modern anmutenden Einsichten, etwa wenn die strafrecht-
liche Einschätzung Von Sexualdelikten geht, den Umgang mıiıt Untergebenen
un: Schutzbefohlenen oder Ansatze Bildung un: Erziehung.“

uch Wenn sich derartige Anregungen In der ege. die weltliche Obrig-
keit richten, ist diese doch In ihrer Aufgabenbewältigung VoN ott beauftragt,
hat sich also VOT Gott und nicht allein VOT der Welt verantworten. Die welt-
liche acC ıst als Arm der alle Wirklichkeit umfassenden un: S$1e bestim-
menden Macht (jottes verstehen. Aus diesem Zusammenhang VeIMNAS s1e
sich keinem Zeitpunkt herauszulösen, wiewohl eiıne Abkehr VONN der u_

sprünglich lebensbewahrenden Schutzfunktion obrigkeitlichen Handelns In
hybrider Selbstüberschätzung durchaus möglich ist

Vor diesem Hintergrund sind auch die Fragen der Ablösbarkeit der Re-
lerung un!:! ihre Verantwortlichkeit gegenüber der Volksvertretung be-
antworten Es sind eben nicht die menschliche Willkür und der aktuelle p -
itische Willensakt, die Menschen das Amt der VonNn ott gegebenen Obrigkeit
ausführen lassen, sondern es ist Gottes unergründlicher Ratschluss, der sie
autorisiert. Das gilt nicht allein für die Legislative, sondern auch für die Exe-
kutive. ithin stellt sich die rage der Unabhängigkeit der Gerichte und welt-
licher Vorbeugung VONN (Gjewalt- uUun:! Willkürherrschaft nicht Insbesondere
politisches Fehlverhalten und die skrupellose Durchsetzung VOIl Machtoptio-
NeNn SOWIE willkürliche Handhabung der acC fallen für Luther den
Begriff der Selbstüberschätzung des Menschen, in Luthers Terminologie der
Sünde Diese wird, in der einen oder anderen Form, VOIN ott sanktioniert.

25 Matthieu Arnold, La corresponda nce de Luther. FEtude historique, litteraire e theologique,
Maınz 1996; Eike Wolgast, Die Wittenberger Theologie und die Politik der evangelischen
Stände. Studien Luthers Gutachten ın politischen Fragen, Gütersloh 197 7/.

26 azu Gerhard Ebeling, Luther. Einführung 1N seın Denken, Tübingen
27 DIie diesbezüglichen Außerungen Luthers sind zumeist 1m Kontext seiınes seelsorglichen

Handelns thematisiert worden. Eine diese Fragen aufnehmende Darstellung VO.  — Luthers SO-
zialethik ist nach WwI1e VOI eın Desiderat. Fuür die seelsorgerlichen Fragen zusammenfassend
Gerhard Ebeling, Luthers Seelsorge nach seinen Briefen, Tübingen 1997. Zur sogenannten
Zwei-Reiche-Lehre vgl Manthey (s. AÄAnm 21) sOwl1e Gerhard Ebeling, Die Notwendigkeit der
Lehre von den zwel Reichen, ın Wort un:! Glaube, L, Tübingen 40/-428; ders.,
Leitsatze ZU[! Zweireichelehre, 11 Z1Ih (1972). 331-349; ders., Usus politicus legis SUu>S

politicus evangelii, in Zn (1982) 323-348; Gerhard Mühller, Luthers Zwei Reiche Lehre
in der deutschen Reformation, 1In: ders., Causa Reformationis. eiträge ZUuUr Reformations-
geschichte un:! ZUuU[!r Theologie artın Luthers, Guütersloh 1989, 41/-43/7/.
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proben. Luther nimmt an derartigen Entscheidungsprozessen in Briefen, 
Gutachten und Stellungnahmen intensiv teil.25 In der Regel äußert er dabei 
allerdings nicht seine Privatmeinung, sondern verweist mit seiner Stellung- 
nähme zu konkreten Detailfragen auf deren umfassenderen Horizont. Für 
diese Haltung wählt er die Unterscheidung cor am mundo -  vor der Welt -  
und coram Deo -  vor Gott.26 Alltagspraktische Entscheidungen sind in ihren 
Folgen eben nicht auf die Welt und deren Verwaltung beschränkt, sondern 
wirken sich unmittelbar auf das Gottesverhältnis der Menschen aus. Diese 
Perspektive bringt Luther ein und kommt aus dieser Sicht zu manchmal er- 
staunlich modern anmutenden Einsichten, etwa wenn es um die strafrecht- 
liehe Einschätzung von Sexualdelikten geht, den Umgang mit Untergebenen 
und Schutzbefohlenen oder um Ansätze zu Bildung und Erziehung.27

Auch wenn sich derartige Anregungen in der Regel an die weltliche Obrig- 
keit richten, ist diese doch in ihrer Aufgabenbewältigung von Gott beauftragt, 
hat sich also vor Gott und nicht allein vor der Welt zu verantworten. Die weit- 
liehe Macht ist als Arm der alle Wirklichkeit umfassenden und sie bestim- 
menden Macht Gottes zu verstehen. Aus diesem Zusammenhang vermag sie 
sich zu keinem Zeitpunkt herauszulösen, wiewohl eine Abkehr von der ur- 
sprünglich lebensbewahrenden Schutzfunktion obrigkeitlichen Handelns in 
hybrider Selbstüberschätzung durchaus möglich ist.

Vor diesem Hintergrund sind auch die Fragen der Ablösbarkeit der Re- 
gierung und ihre Verantwortlichkeit gegenüber der Volksvertretung zu be- 
antworten. Es sind eben nicht die menschliche Willkür und der aktuelle po- 
litische Willensakt, die Menschen das Amt der von Gott gegebenen Obrigkeit 
ausführen lassen, sondern es ist Gottes unergründlicher Ratschluss, der sie 
autorisiert. Das gilt nicht allein für die Legislative, sondern auch für die Exe- 
kutive. Mithin stellt sich die Frage der Unabhängigkeit der Gerichte und weit- 
lieber Vorbeugung von Gewalt- und Willkürherrschaft nicht. Insbesondere 
politisches Fehlverhalten und die skrupellose Durchsetzung von Machtoptio- 
nen sowie willkürliche Handhabung der Macht fallen für Luther unter den 
Begriff der Selbstüberschätzung des Menschen, in Luthers Terminologie der 
Sünde. Diese wird, in der einen oder anderen Form, von Gott sanktioniert.

25 Matthieu Arnold, La correspondance de Luther. Étude historique, littéraire et théologique, 
Mainz 1996; Eike Wolgast, Die Wittenberger Theologie und die Politik der evangelischen 
Stände. Studien zu Luthers Gutachten in politischen Fragen, Gütersloh 1977.

26 S. dazu Gerhard Ebeling, Luther. Einführung in sein Denken, Tübingen 52006.
27 Die diesbezüglichen Äußerungen Luthers sind zumeist im Kontext seines seelsorglichen 

Handelns thematisiert worden. Eine diese Fragen aufnehmende Darstellung von Luthers So- 
zialethik ist nach wie vor ein Desiderat. Für die seelsorgerlichen Fragen s. zusammenfassend 
Gerhard Ebeling, Luthers Seelsorge nach seinen Briefen, Tübingen 1997. Zur sogenannten 
Zwei-Reiche-Lehre vgl. Manthey (s. Anm. 21) sowie Gerhard Ebeling, Die Notwendigkeit der 
Lehre von den zwei Reichen, in: Wort und Glaube, Bd. 1, Tübingen 21962, 407-428; ders., 
Leitsätze zur Zweireichelehre, in: ZThK 69 (1972), 331-349; ders., Usus politicus legis -  usus 
politicus evangelii, in: ZThK 79 (1982), 323-348; Gerhard Müller, Luthers Zwei Reiche Lehre 
in der deutschen Reformation, in: ders.. Causa Reformationis. Beiträge zur Reformations- 
geschichte und zur Theologie Martin Luthers, Gütersloh 1989, 417-437.



158 Markus Wriedt

egenüber jenen, die eıner derartigen Herrschaft leiden, betont Lu-
ther die Erfahrung VOonNn Not,; Gewalt und Unterdrückung als Anfechtung, für
die erneut ott 1n etzter nstanz Verantwortung trägt.“ So wird die Gefahr
Urc „den Türken‘ etwa als „Rute Gottes”, als Strafe für das ungerechtfertig-

orgehen der Fürsten, als Anfechtung für die Gläubigen in der Folge ihrer
selbstgewissen und gottvergessenen Alltagsgestaltung interpretiert.“”

Gleichermaßen können auch individuelle otlagen als Anfechtung inter-
pretiert werden. Ihnen ann der Mensch nicht ausweichen. Vielmehr hat
sich ihnen stellen und ıIn demütigem Gehorsam den andel der Situation
durch ott

Jeder Versuch, das menschliche ec mgehung der 1M Vergessen
der göttlichen Grundlegung aller Wirklichkeit durchzusetzen, erscheint 1m
Lichte der Auslegung der Bibel ın den ugen Luthers als Sünde Vor diesem
Hintergrund sind Menschenrechte un! überhaupt die ach weltlichem ecC
durchzusetzenden Ma{fnahmen mehr der minder alle Zu Scheitern VeI -
urteilt. Im umfangreichen Werk Luthers sind positive Stellungnahmen ZUr:

Durchsetzung VonNn bürgerlichen Privilegien un! Freiheitsrechten oder ZUr

Abschaffung VONn Zwangsmafßßnahmen bis hin ZUTr Todesstrafe Ooder einem
Folterverbot nicht finden

Dennoch ist ach Luther der ensch 1n Übereinstimmung mıt (Gottes Wil-
len azu berufen, als Werkzeug der Durchsetzung göttlicher Entscheidungen
aktiv in der Welt wirken. Hierbei ann Luther durchaus modern anmuten-
de Wahlverfahren vorschlagen. So etwa, wenn die Durchsetzung der
freien Pfarrerwahl geht. Der Vorfall Von Leisnig, 1523 das Präsentations-
recht des Klosters durch Luther kritisiert und mıiıt einer der Bibel orlentier-
ten Gemeindeverfassung alternativ beschieden wird, gehört den wichtigs-
ten Errungenschaften der Reformation: „Dass eine christliche Versammlun
oder Gemeinde ec un! aCcC habe, alle re beurteilen und Lehrer
berufen, e1in- un: abzusetzen, TUN: und Ursache au der Schrift“ heifßt der
Traktat, den Luther au diesem Grunde verfasst.”®

Darın geht die rage ach der konkreten Gemeindereformation grund-
sätzlich Weil die Christen mündig geworden sind un die Schrift nicht NUur
selbst lesen, sondern verstehen können, weil diese sich selbst auslegt, ist ihnen
das ecauf die Wahl eines berufenen Pfarrers mıt den Aufgaben der Predigt,
Sakramentsverwaltung un: Seelsorge gal nicht nehmen. Das kritische Po-
tential der Stellungnahme Luthers erwächst freilich nicht aus dem allerorts 1M

Jahrhundert wahrzunehmenden Emanzipationsstreben insbesondere des
städtischen Büurgertums, sondern USs der Ermächtigung ZUu Urteil aus$s der
Schrift Dieses resultiert AUS der Selbstauslegung der Schrift un der Leitung

ach WwI1e VOT nicht überhalt: Oors Beintker, Die Überwindung der Anfechtung bei artın
Luther, Berlin 1954

29 Vgl Markus Wriedt, „Die Sicht des Anderen‘ Luthers Verständnis des „‚Türken als „Zucht-
rute Gottes’ und „Geißel der Endzeit”, 1N: Lu) (2010) 10/7-127.

4() 11, 408-416
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Gegenüber jenen, die unter einer derartigen Herrschaft leiden, betont Lu- 
ther die Erfahrung von Not, Gewalt und Unterdrückung als Anfechtung, für 
die erneut Gott in letzter Instanz Verantwortung trägt.28 So wird die Gefahr 
durch ״den Türken‘ etwa als ״Rute Gottes“, als Strafe für das ungerechtfertig- 
te Vorgehen der Fürsten, als Anfechtung für die Gläubigen in der Folge ihrer 
selbstgewissen und gottvergessenen Alltagsgestaltung interpretiert.29

Gleichermaßen können auch individuelle Notlagen als Anfechtung inter- 
pretiert werden. Ihnen kann der Mensch nicht ausweichen. Vielmehr hat er 
sich ihnen zu stellen und in demütigem Gehorsam den Wandel der Situation 
durch Gott zu erwarten.

Jeder Versuch, das menschliche Recht unter Umgehung oder im Vergessen 
der göttlichen Grundlegung aller Wirklichkeit durchzusetzen, erscheint im 
Lichte der Auslegung der Bibel in den Augen Luthers als Sünde. Vor diesem 
Hintergrund sind Menschenrechte und überhaupt die nach weltlichem Recht 
durchzusetzenden Maßnahmen mehr oder minder alle zum Scheitern ver- 
urteilt. Im umfangreichen Werk Luthers sind positive Stellungnahmen zur 
Durchsetzung von bürgerlichen Privilegien und Freiheitsrechten oder zur 
Abschaffung von Zwangsmaßnahmen bis hin zur Todesstrafe oder zu einem 
Folterverbot nicht zu finden.

Dennoch ist nach Luther der Mensch in Übereinstimmung mit Gottes Wil- 
len dazu berufen, als Werkzeug der Durchsetzung göttlicher Entscheidungen 
aktiv in der Welt zu wirken. Hierbei kann Luther durchaus modern anmuten- 
de Wahlverfahren vorschlagen. So etwa, wenn es um die Durchsetzung der 
freien Pfarrerwahl geht. Der Vorfall von Leisnig, wo 1523 das Präsentations- 
recht des Klosters durch Luther kritisiert und mit einer an der Bibel orientier- 
ten Gemeindeverfassung alternativ beschieden wird, gehört zu den wichtigs- 
ten Errungenschaften der Reformation: ״Dass eine christliche Versammlung 
oder Gemeinde Recht und Macht habe, alle Lehre zu beurteilen und Lehrer zu 
berufen, ein- und abzusetzen, Grund und Ursache aus der Schrift“ heißt der 
Traktat, den Luther aus diesem Grunde verfasst.30

Darin geht er die Frage nach der konkreten Gemeindereformation grund- 
sätzlich an: Weil die Christen mündig geworden sind und die Schrift nicht nur 
selbst lesen, sondern verstehen können, weil diese sich selbst auslegt, ist ihnen 
das Recht auf die Wahl eines berufenen Pfarrers mit den Aufgaben der Predigt, 
Sakramentsverwaltung und Seelsorge gar nicht zu nehmen. Das kritische Po- 
tential der Stellungnahme Luthers erwächst freilich nicht aus dem allerorts im 
16. Jahrhundert wahrzunehmenden Emanzipationsstreben insbesondere des 
städtischen Bürgertums, sondern aus der Ermächtigung zum Urteil aus der 
Schrift. Dieses resultiert aus der Selbstauslegung der Schrift und der Leitung

28 Nach wie vor nicht überholt: Horst Beintker, Die Überwindung der Anfechtung bei Martin
Luther, Berlin 1954.

29 Vgl. Markus Wriedt, ״Die Sicht des Anderen“ -  Luthers Verständnis des ״Türken“ als ״Zucht-
rute Gottes“ und ״Geißel der Endzeit“, in: LuJ 77 (2010), 107-127.

30 WA 11,408-416.
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des Menschen durch den Geist Wo der Wille des Menschen nicht von Gott,
sondern VOINnN Teufel und dessen Handlungsorientierungen besetzt ist, annn
nicht frei Zu der Gemeinschaft handeln. Fın Wahlrecht stellt Luther
hingegen NUur bei jenen fest, die als Teu: Christen In Gehorsam ach (jottes
Willen ihre Wahl treffen. Zumindest iın der Frühzeit seines reformatorischen
Engagements ist Luther VoNn der rechten Leıtung durch die Schrift und den
(‚eist fest überzeugt. Die welıltere Auseinandersetzung mıt spiritualistischen
und radikalreformerischen Gruppen freilich zunehmend einer
dogmatischen Haltung, die ıhm von Seiten Karlstadts den Ruf eines Paps-
tes VoNn Wittenberg einbringt.” DIie ordnungspolitischen Vorschläge Luthers
Orjentieren sich zunehmend der Notwendigkeit, der Unordnung und dem
Aufruhr wehren. Später neigt gal unter dem dominierenden Einfluss
seiner eschatologisch-apokalyptischen Wirklichkeitsinterpretation dazu, dem
Kampf Teufel und Antichrist ein größeres Gewicht beizumessen als der
freien Entfaltung der Geistesgaben.

Hierin liegt freilich auch die TuX se1ner Anweisungen ın ihrer aktuellen
Bedeutung und Adaption: Nur leicht übersieht der VOIN politisch-gesell-
schaftlichen Alltagsgeschäft bedrängte ensch die tiefe theologische Begruün-
dung VonN Luthers Ratschlag. Die Ermächtigung ZUTr Pfarrerwahl mMuUufe in
der lat fast schon basisdemokratisch Ihre Begründung ist hingegen ganz
der mittelalterlichen Ordnungsvorstellung und ihrer Rezeption des augustl-
nischen FErbes verdankt.

4.,3 Luther und das ec auf die Durchsetzung individueller reıinel|
Diese Spannung dokumentiert sich ebentfalls im Blick auf Luthers Verständ-
n1s VOoNnn Individualität und Freiheit. Luthers Freiheitsverständnis widerspricht
gravierend den modernen Freiheitsvorstellungen und dem Ideal menschlicher
Autonomue. on die Antithese der Freiheitsschrift lässt erkennen, ass c LuU-
ther weniger eine Freiheit Von bestimmten einengenden Mafßnahmen, Re-
gelungen und Herrschaftsformen geht, als vielmehr eine Freiheit zZU Han-
deln Nächsten. Das bestimmende Motiv seiNeESs Freiheitsverständnisses ist
gerade nicht die Selbstsetzung der frei handelnden Subjekte sondern
die 1im Doppelgebot der (jottes- und Nächstenliebe zusammengefasste Bindung
des Menschen (Gott und dadurch den Menschen, der ihm ahe ist

DIie immer wieder aufscheinende Deutung Von Luthers Auftreten VOLr Kai-
SCr un: Reich 1521 In Worms macht das exemplarisch klar uch in seinem
Selbstverständnis als Prophet, Prediger, Doktor der eologie, Angehöriger
des Ordens der Augustineremiten oder Untertan des sächsischen Kurfürsten
betont der Reformator immer, ass diese Posiıtionen nicht U eigenem
Recht, In eigener Vollmacht und Legitimation einnımmt, sondern VOolnmn (iott in

Vgl azu Volker Leppin, Die Wittenbergische Bulle Andreas Karlstadts Kritik Luther,
In Marıano Deligado (Hg.), DIe Kirchenkritik der Mystiker. Prophetie AUS Gotteserfahrung,

2, Stuttgart/Fribourg CH) 2005, 117/-129
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des Menschen durch den Geist. Wo der Wille des Menschen nicht von Gott, 
sondern vom Teufel und dessen Handlungsorientierungen besetzt ist, kann er 
nicht frei zum Wohle der Gemeinschaft handeln. Ein Wahlrecht stellt Luther 
hingegen nur bei jenen fest, die als treue Christen in Gehorsam nach Gottes 
Willen ihre Wahl treffen. Zumindest in der Frühzeit seines reformatorischen 
Engagements ist Luther von der rechten Leitung durch die Schrift und den 
Geist fest überzeugt. Die weitere Auseinandersetzung mit spiritualistischen 
und radikalreformerischen Gruppen führt freilich zunehmend zu einer 
dogmatischen Haltung, die ihm von Seiten Karlstadts den Ruf eines Paps- 
tes von Wittenberg einbringt.31 Die ordnungspolitischen Vorschläge Luthers 
orientieren sich zunehmend an der Notwendigkeit, der Unordnung und dem 
Aufruhr zu wehren. Später neigt er gar unter dem dominierenden Einfluss 
seiner eschatologisch-apokalyptischen Wirklichkeitsinterpretation dazu, dem 
Kampf gegen Teufel und Antichrist ein größeres Gewicht beizumessen als der 
freien Entfaltung der Geistesgaben.

Hierin liegt freilich auch die Crux seiner Anweisungen in ihrer aktuellen 
Bedeutung und Adaption: Nur zu leicht übersieht der vom politisch-gesell- 
schaftlichen Alltagsgeschäft bedrängte Mensch die tiefe theologische Begrün- 
dung von Luthers Ratschlag. Die Ermächtigung zur Pfarrerwahl mutet in 
der Tat fast schon basisdemokratisch an. Ihre Begründung ist hingegen ganz 
der mittelalterlichen Ordnungsvorstellung und ihrer Rezeption des augusti- 
nischen Erbes verdankt.

4.3. Luther und das Recht auf die Durchsetzung individueller Freiheit

Diese Spannung dokumentiert sich ebenfalls im Blick auf Luthers Verständ- 
nis von Individualität und Freiheit. Luthers Freiheitsverständnis widerspricht 
gravierend den modernen Freiheitsvorstellungen und dem Ideal menschlicher 
Autonomie. Schon die Antithese der Freiheitsschrift lässt erkennen, dass es Lu- 
ther weniger um eine Freiheit von bestimmten einengenden Maßnahmen, Re- 
gelungen und Herrschaftsformen geht, als vielmehr um eine Freiheit zum  Han- 
dein am Nächsten. Das bestimmende Motiv seines Freiheitsverständnisses ist 
gerade nicht die autonome Selbstsetzung der frei handelnden Subjekte sondern 
die im Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe zusammengefasste Bindung 
des Menschen an Gott und dadurch an den Menschen, der ihm nahe ist.

Die immer wieder aufscheinende Deutung von Luthers Auftreten vor Kai- 
ser und Reich 1521 in Worms macht das exemplarisch klar: Auch in seinem 
Selbstverständnis als Prophet, Prediger, Doktor der Theologie, Angehöriger 
des Ordens der Augustineremiten oder Untertan des sächsischen Kurfürsten 
betont der Reformator immer, dass er diese Positionen nicht aus eigenem 
Recht, in eigener Vollmacht und Legitimation einnimmt, sondern von Gott in

31 Vgl. dazu Volker Leppin, Die Wittenbergische Bulle. Andreas Karlstadts Kritik an Luther, 
in: Mariano Delgado (Hg.), Die Kirchenkritik der Mystiker. Prophetie aus Gotteserfahrung, 
Bd. 2, Stuttgart/Fribourg (CH) 2005,117-129.
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diese Situation hineingestellt worden ist So heift 65 sinnfällig im Rückblick
VoOoNn 1545 „ich bin in die Sache hineingezogen worden.“

Gott ist CS, der Luther In diese Sıtuationen hineinstellt. Gott ist a1SO auch für
sein Schicksal verantwortlich. Luthers Selbstbewusstsein gründet also gerade
nicht In einer radikalen Selbst-Setzung seiner selbst, sondern ın der passıven
und sich unterwerfenden Achtung des Willens Giottes und seines Auftrages
den Mönch AUS Wittenberg. Eın modernes Selbstbewusstsein als autonom han-
delndes Subjekt allein seiınem (GJewissen unterworfen eignet Luther mithin nicht
Sein (jewissen 1st ihm der (Ort der Wahrnehmung der Weisungen Gottes 1eSeES
annn ZWal durchaus korrumpiert werden und hat VOonN daher keine letztinstanz-
liche Autoriıtat, ist aber doch der (Jrt anhaltenden Widerstandes die Ein-
flüsterungen der widergöttlichen Macht VOlN Satan un: Antichrist. Ungeachtet
aller sonstigen Verdienste die moderne Lutherforschung geht der Ansatz
arl Holls und der sich aufih berufenden Schule hierin weıt Luther ist nicht
der Künder der modernen Gewissensfreiheit,” sondern der Prophet eıines sich
ın demütigem Gehorsam dem Willen Gottes, VOIl der unangefochtenen und
dadurch widerständig unterwerfenden Willens. Dieser Wille ist 1mM modernen
Sinne keiner Zeıt frei: Er ist 1n Luthers Bild VO Reiter und seiınem er'!

VOIl einer ihn bestimmenden ac.besetzt, entweder VOoOonNn Gott, welcher die
1€'| ihm und den Nächsten erweckt, der aber VONlll Teufel, welcher die
Eigenliebe und die Verachtung des Nächsten mit sich bringt. Den illen als frei
galoppierendes ernr ohne aum und Zügel vVCIMNas Luther nicht imagınleren.

Es gehört den früuhesten Argumenten römischer Kontroverstheologie
und gegenreformatorischer Polemik, Luther der ch-Sucht und der Durch-
setzung subjektiver Vorstellungen zeihen. Seit Johann Ochlaus ın zahl-
reichen Pamphleten behauptete, ass sich die Reformation letztlich dem WiI-
derstand Luthers das Keuschheitsgebot verdanke, ist dieser Vorwurf
AL der römischen Lutherkritik In dieser oder subtilerer Orm nicht mehr
wegzudenken.““ DIie Auseinandersetzungen der Nachkriegszeit diesen
Vorwurf haben freilich deutlich gemacht, ass die Kategorie der Subjektivität
(Josef Lortz”) oder eiıner übersteigerten Individualität Luthers (Paul Hacker*)
für die historische Würdigung Luthers UNaNSCIMECSSCH sind.

Diese historisch inzwischen fast Zzu Konsens avanclılerte Einschätzung
impliziert aber zugleic. das Urteil ber Luther als einen unmodernen, mittel-
+ 4, 179-187.

arl Holl, Gesammelte Aufsätze ZU1 Kirchengeschichte, Luther, Tübingen 1921; azu
Heinrich Assel, Der andere Aufbruch. Die Lutherrenaissance Ursprünge, Aporien und
Wege: arl Holl, Emanuel Hirsch, Rudolt ermann (1910-1935), Göttingen 1994
Adolf erte, Das katholische Lutherbild 1mM Bann der Lutherkommentare des Cochläus,

35
Bde., Munster 1943

Vgl tfO ermann Pesch, Theologische Überlegungen Zzu „Subjektivismus” Luthers, in
Rolf Decot/Rainer Vinke (Hg.), Zum Gedenken Joseph Ort7z (1887-1975), Stuttgart 1989,
106-140

36 aul Hacker, Das Ich ım Glauben bei artın Luther, (iraz 1966 (Neudruck Bonn azu
tto ermann Pesch, Hinführung Luther, Maınz 35 mit Anm 43), 328
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diese Situation hineingestellt worden ist. So heißt es sinnfällig im Rückblick 
von 1545: ״ich bin in die Sache hineingezogen worden.“32

Gott ist es, der Luther in diese Situationen hineinstellt. Gott ist also auch für 
sein Schicksal verantwortlich. Luthers Selbstbewusstsein gründet also gerade 
nicht in einer radikalen Selbst-Setzung seiner selbst, sondern in der passiven 
und sich unterwerfenden Achtung des Willens Gottes und seines Auftrages an 
den Mönch aus Wittenberg. Ein modernes Selbstbewusstsein als autonom han- 
delndes Subjekt allein seinem Gewissen unterworfen eignet Luther mithin nicht. 
Sein Gewissen ist ihm der Ort der Wahrnehmung der Weisungen Gottes. Dieses 
kann zwar durchaus korrumpiert werden und hat von daher keine letztinstanz- 
liehe Autorität, ist aber doch der Ort anhaltenden Widerstandes gegen die Ein- 
flüsterungen der widergöttlichen Macht von Satan und Antichrist. Ungeachtet 
aller sonstigen Verdienste um die moderne Lutherforschung geht der Ansatz 
Karl Holls und der sich auf ihn berufenden Schule hierin zu weit: Luther ist nicht 
der Künder der modernen Gewissensfreiheit,33 sondern der Prophet eines sich 
in demütigem Gehorsam dem Willen Gottes, von der Sünde angefochtenen und 
dadurch widerständig unterwerfenden Willens. Dieser Wille ist im modernen 
Sinne zu keiner Zeit frei: Er ist -  in Luthers Bild vom Reiter und seinem Pferd -  
stets von einer ihn bestimmenden Macht besetzt, entweder von Gott, welcher die 
Liebe zu ihm und zu den Nächsten erweckt, oder aber vom Teufel, welcher die 
Eigenliebe und die Verachtung des Nächsten mit sich bringt. Den Willen als frei 
galoppierendes Pferd ohne Zaum und Zügel vermag Luther nicht zu imaginieren.

Es gehört zu den frühesten Argumenten römischer Kontroverstheologie 
und gegenreformatorischer Polemik, Luther der Ich-Sucht und der Durch- 
Setzung subjektiver Vorstellungen zu zeihen. Seit Johann Cochläus in zahl- 
reichen Pamphleten behauptete, dass sich die Reformation letztlich dem Wi- 
derstand Luthers gegen das Keuschheitsgebot verdanke, ist dieser Vorwurf 
aus der römischen Lutherkritik in dieser oder subtilerer Form nicht mehr 
wegzudenken.34 Die Auseinandersetzungen der Nachkriegszeit um diesen 
Vorwurf haben freilich deutlich gemacht, dass die Kategorie der Subjektivität 
(Josef Lortz35) oder einer übersteigerten Individualität Luthers (Paul Hacker36) 
für die historische Würdigung Luthers unangemessen sind.

Diese historisch inzwischen fast zum Konsens avancierte Einschätzung 
impliziert aber zugleich das Urteil über Luther als einen unmodernen, mittel-

32 WA 54,179-187.
33 Karl Holl, Gesammelte Aufsätze zur Kirchengeschichte, Bd. 1: Luther, Tübingen 1921; dazu 

Heinrich Assel Der andere Aufbruch. Die Lutherrenaissance -  Ursprünge, Aporien und 
Wege: Karl Holl, Emanuel Hirsch, Rudolf Hermann (1910-1935), Göttingen 1994.

34 Adolf Her te. Das katholische Lutherbild im Bann der Lutherkommentare des Cochläus, 
3 Bde., Münster 1943.

35 Vgl. Otto Hermann Pesch, Theologische Überlegungen zum ״Subjektivismus“ Luthers, in: 
Rolf Decot/Rainer Vinke (Hg.), Zum Gedenken an Joseph Lortz (1887-1975), Stuttgart 1989, 
106-140.

36 Paul Hacker, Das Ich im Glauben bei Martin Luther, Graz 1966 (Neudruck Bonn 2002); dazu 
Otto Hermann Pesch, Hinführung zu Luther, Mainz 32004, 35 (mit Anm. 43), 328.
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alterlichen, rückwärtsgewandten Menschen. Allein die Zusammenstellung
dieser Adjektive ist negatıv vorbelastet und se erneut anachronistisch
derne Ma(fßstäbe ZUr Beurteilung des Menschen Au S dem Jahrhundert

DIiese rage ist nicht gering einzuschätzen, wI1e CS den Anschein en
INay ES geht dabei Ja darum, ın welcher Weise das Erbe des theologischen
ufbruchs, der durch Luther inıtılert wurde, gewahrt werden annn Dabei
geht weniger die historische Anelgnung, die ste die Gefahr geschichts-
VEILBESSCHEI Aktualisierung In sich birgt, als vielmehr die Geschichte der
Berufung auf Luther un: der höchst unterschiedlichen Anlässen gefeierten
Erinnerung den Wittenberger Reformator. Ist demgegenüber egitim
un: historisch begründen, ass WITr uns 1n uNnseIem heutigen Christsein
auf Luther berufen?

Luther heute: Gesetz un Evangelium und die Krise der Moderne

Meines Erachtens ann Luthers evangelisches Wirken selbst ZUuU Ma{ßsstab
der Berufung auf ih geltend emacht werden:

Zunächst ist festzuhalten, aSss el selbst hinter die Von ihm vertretene Bot-
SC zurücktritt. Sinnfälliger Ausdruck dafür ist seine Weigerung, selınen
Namen ZU Etikett und Programm der Wittenberger Reformation machen

lassen.” Luther sieht sich als gehorsames Instrument Gottes, dem seinen
illen und das urc ihn gesteuer te Handeln ganz unterwirft. Wenn über-
haupt, ist Luther weniger eın Freiheitskämpfer als eın Kämpfer für die reıinel|
als eschen Gottes und damit der Bindung des Menschen (Gottes Wort

Luther vollzieht die zeitgemäfe Zusage des Wortes Gottes in der Span-
NUNg VOonNn Gesetz un Evangelium.” Danach ec das (Gijesetz die Sünde der
Selbstverfehlung des Menschen und se1in hybrides Geltungsbedürfnis aufun:
spricht ih dafür schuldig. Das Evangelium hingegen röstet das angefoch-
tene (jewissen des Menschen mıt der Verheißung auf die Nichtanrechnung
eben dieser Schuld Urc Christus 1M Jüngsten Gericht DIie außergewöhnli-
che Besonderheit VON Luthers Rechtfertigungsbotschaft besteht gerade nicht
In dogmatisch korrekten, materialen Aussagen, sondern in der Zusage eıner
Verheißung, welche das Gottesverhältnis des Menschen Ooder wI1e Gerhard
Ebeling c formuliert sSe1NE existentielle Grundverhaftung elementar VCI-

andert. Der von ott als Sünder entlarvte ensch darfauf die rlösung durch
Jesus Christus gul begründet hoften Diese grundstürzende Einsicht Luthers
verbindet sich jeweils mıt konkreten materialen Aussagen, die allerdings kon-
textabhängig aufgrund einer ber der jeweiligen Herausforderung stehenden
5/ Vgl uch Bernhard Lohse, Luthers Selbsteinschätzung (1985) in ders., Evangelium In der

Geschichte, hg. VOmn Leif Grane, Bernd Moeller und tto ermann Pesch, Göttingen 1988,
158-175.
Vgl Ebeling, Luther (s Anm 26), 130-136; Albrecht Peters, (jesetz und Evangelium, Gütersloh
1981, 27-57.
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alterlichen, rückwärtsgewandten Menschen. Allein die Zusammenstellung 
dieser Adjektive ist negativ vorbelastet und setzt erneut anachronistisch mo- 
derne Maßstäbe zur Beurteilung des Menschen aus dem 16. Jahrhundert an.

Diese Frage ist nicht so gering einzuschätzen, wie es den Anschein haben 
mag. Es geht dabei ja darum, in welcher Weise das Erbe des theologischen 
Aufbruchs, der u. a. durch Luther initiiert wurde, gewahrt werden kann. Dabei 
geht es weniger um die historische Aneignung, die stets die Gefahr geschichts- 
vergessener Aktualisierung in sich birgt, als vielmehr um die Geschichte der 
Berufung auf Luther und der zu höchst unterschiedlichen Anlässen gefeierten 
Erinnerung an den Wittenberger Reformator. Ist es demgegenüber legitim 

t und historisch zu begründen, dass wir uns in unserem heutigen Christsein 
auf Luther berufen?

5. Luther heute: Gesetz und Evangelium und die Krise der Moderne

Meines Erachtens kann Luthers evangelisches Wirken selbst zum Maßstab 
der Berufung auf ihn geltend gemacht werden:

Zunächst ist festzuhalten, dass er selbst hinter die von ihm vertretene Bot- 
schaff zurücktritt. Sinnfälliger Ausdruck dafür ist seine Weigerung, seinen 
Namen zum Etikett und Programm der Wittenberger Reformation machen 
zu lassen.37 Luther sieht sich als gehorsames Instrument Gottes, dem er seinen 
Willen und das durch ihn gesteuerte Handeln ganz unterwirft. Wenn über- 
haupt, ist Luther weniger ein Freiheitskämpfer als ein Kämpfer für die Freiheit 
als Geschenk Gottes und damit der Bindung des Menschen an Gottes Wort.

Luther vollzieht die zeitgemäße Zusage des Wortes Gottes in der Span- 
nung von Gesetz und Evangelium.38 Danach deckt das Gesetz die Sünde der 
Selbstverfehlung des Menschen und sein hybrides Geltungsbedürfnis auf und 
spricht ihn dafür schuldig. Das Evangelium hingegen tröstet das angefoch- 
tene Gewissen des Menschen mit der Verheißung auf die Nichtanrechnung 
eben dieser Schuld durch Christus im Jüngsten Gericht. Die außergewöhnli- 
che Besonderheit von Luthers Rechtfertigungsbotschaft besteht gerade nicht 
in dogmatisch korrekten, materialen Aussagen, sondern in der Zusage einer 
Verheißung, welche das Gottesverhältnis des Menschen oder -  wie Gerhard 
Ebeling es formuliert -  seine existentielle Grundverhaftung elementar ver- 
ändert. Der von Gott als Sünder entlarvte Mensch darf auf die Erlösung durch 
Jesus Christus gut begründet hoffen. Diese grundstürzende Einsicht Luthers 
verbindet sich jeweils mit konkreten materialen Aussagen, die allerdings kon- 
textabhängig aufgrund einer über der jeweiligen Herausforderung stehenden

37 Vgl. auch Bernhard Lohse, Luthers Selbsteinschätzung (1985), in: ders.y Evangelium in der 
Geschichte, hg. von Leif Grane, Bernd Moeller und Otto Hermann Pesch, Göttingen 1988, 
158-175.

38 Vgl. Ebeling, Luther (s. Anm. 26), 130-136; Albrecht Peters, Gesetz und Evangelium, Gütersloh 
1981, 27-57.
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unwandelbaren Methode beruhen Das unerschütterliche Vertrauen des Men-
schen in ott gründet eben nicht iın persönlicher Erfahrung, logischer De-
duktion der dogmatischer Norm, sondern in der je Zusage des arm-
herzigen Erlösungswillens (jottes.

Das Erbe Luthers für die Gegenwart besteht ın einer Bibelhermeneutik, die
esS ermöglicht, AlUS der Bibel für jeden Menschen und für jeden Kontext in-
dividuell das Gesetzesurteil und die Erlösungsbotschaft des lebendigen Wortes
Gottes zuzusprechen. Luthers Erbe sind keine Aussagen, sondern ethoden
der Erschließung Von Gottes Wort und barmherziger ähe Es ist die EeVan-

gelische, biblisch begründete, theologische Rede- und Ausdrucksweise (modus
loquendi theologicus),” die Luther ZU Propheten, Apostel, Prediger un Seel-
SOISCI seiner Zeit hat werden lassen. Nie gilt 6S für die Gegenwart in existentiel-
ler Tiefe und kontextbezogener theologischer Arbeit wiederzugewinnen.

DIie Ausgangsfrage INUuSs$S5 also nicht lauten: Wo finden sich materiale modern!i-
tätstaugliche Aussagen Luthers Demokratie und freiheitlicher Grundordnung
unftier Berücksichtigung VOIN Individuum und autonomer Selbstbestimmung‘
Sondern: Was sagt die Bibel ın der Auslegung durch Gesetz und Evangelium

diesen Fragen‘ Luthers Erbe führt die Gegenwart ıIn die Krise. Es zwingt
ZU1 Auseinandersetzung mıt aktuellen Fragen der eit 1mM Licht der bleibenden
biblischen Botschaft Vom Versöhnungswillen (ottes. Die begründete eVall-

geliumsgemäße Predigt hat als (Jesetz die seine schöpfungsmäfßige Bestimmung
verleugnenden Selbstdurchsetzungsmafßßsnahmen des Menschen verurteilen,
das Urteil aber nicht vollstrecken. Die begründete evangeliumsgemäße
Predigt hat sich als Evangelium Jenen Menschen tröstend, auftfbauend un! (Ge-
borgenheit vermittelnd zuzuwenden, die den Folgen der brutalen Selbst-
durchsetzung anderer Menschen und ihrer selbst leidenen

In diesem Horizont theologischer Selbstvergewisserung ist eın Lutherjubi-
läum dringend geboten. Freilich geht nicht darum, materiale Aussagen zZzu

Umgang mıiıt den Krisen der Gegenwart ammeln, sondern vielmehr sich
VON ihm anleiten lassen, die evangelische Evangeliumsauslegung, seine bib-
lisch gegründete Hermeneutik VON (1esetz und Evangelium ın den Fragen der
Gegenwart bewähren. SO verstanden ann INnan mıt Luther ann durchaus
Stellung nehmen Umweltverschmutzung, 1mMa- und Bevölkerungs-
wandel, Präimplantationsdiagnostik und Abtreibung, Medizin den (iren-
zen des Lebens und den schier unendlichen Möglichkeiten moderner Tech-
nik 40 Wenn das Wort (Gottes als unverbrüchliche, ewlge Vergegenwärtigung
seiner Offenbarung auch für SCIC Gegenwart eine Bedeutung hat, gibt
keine Girenzen seiner Anwendung.

Zum Terminus und seiner materialen Füllung vgl Leif Grane, Modus Loquendi Theologicus,
Leiden 19/5; exemplarisch durchgeführt hat die Weise der Bibelinterpretation Luthers (Ger-
hard Ebeling 1n seinen Lutherstudien, Bde (in 5), Tübingen 1-1

40 Dies wird leider VOoNn Brad Gregory, Ihe unintended Reformation: How Religious Revolution
secularized SoCclety, Cambridge/Mass. 2012, völlig übersehen und kontroverstheologisch
überspitzt bewertet; vgl azu melne Kezension In IhLZ 139 (2014) (im Druck).
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unwandelbaren Methode beruhen: Das unerschütterliche Vertrauen des Men- 
sehen in Gott gründet eben nicht in persönlicher Erfahrung, logischer De- 
duktion oder dogmatischer Norm, sondern in der je neuen Zusage des barm- 
herzigen Erlösungswillens Gottes.

Das Erbe Luthers für die Gegenwart besteht in einer Bibelhermeneutik, die 
es ermöglicht, aus der Bibel für jeden Menschen und für jeden Kontext in- 
dividuell das Gesetzesurteil und die Erlösungsbotschaft des lebendigen Wortes 
Gottes zuzusprechen. Luthers Erbe sind keine Aussagen, sondern Methoden 
der Erschließung von Gottes Wort und barmherziger Nähe. Es ist die evan- 
gelische, biblisch begründete, theologische Rede- und Ausdrucksweise (modus 
loquendi theologicus),39 die Luther zum Propheten, Apostel, Prediger und Seel- 
sorger seiner Zeit hat werden lassen. Sie gilt es für die Gegenwart in existentiel- 
1er Tiefe und kontextbezogener theologischer Arbeit wiederzugewinnen.

Die Ausgangsfrage muss also nicht lauten: Wo finden sich materiale moderni- 
tätstaugliche Aussagen Luthers zu Demokratie und freiheitlicher Grundordnung 
unter Berücksichtigung von Individuum und autonomer Selbstbestimmung? 
Sondern: Was sagt die Bibel in der Auslegung durch Gesetz und Evangelium 
zu diesen Fragen? Luthers Erbe führt die Gegenwart in die Krise. Es zwingt 
zur Auseinandersetzung mit aktuellen Fragen der Zeit im Licht der bleibenden 
biblischen Botschaft vom Versöhnungswillen Gottes. Die so begründete evan- 
geliumsgemäße Predigt hat als Gesetz die seine schöpfungsmäßige Bestimmung 
verleugnenden Selbstdurchsetzungsmaßnahmen des Menschen zu verurteilen, 
das Urteil aber nicht zu vollstrecken. Die so begründete evangeliumsgemäße 
Predigt hat sich als Evangelium jenen Menschen tröstend, aufbauend und Ge- 
borgenheit vermittelnd zuzuwenden, die unter den Folgen der brutalen Selbst- 
durchsetzung anderer Menschen -  und ihrer selbst -  zu leiden haben.

In diesem Horizont theologischer Selbstvergewisserung ist ein Lutherjubi- 
läum dringend geboten. Freilich geht es nicht darum, materiale Aussagen zum 
Umgang mit den Krisen der Gegenwart zu sammeln, sondern vielmehr sich 
von ihm anleiten zu lassen, die evangelische Evangeliumsauslegung, seine bib- 
lisch gegründete Hermeneutik von Gesetz und Evangelium in den Fragen der 
Gegenwart zu bewähren. So verstanden kann man mit Luther dann durchaus 
Stellung nehmen z. B. zu Umweltverschmutzung, Klima- und Bevölkerungs- 
wandel, Präimplantationsdiagnostik und Abtreibung, Medizin an den Gren- 
zen des Lebens und den schier unendlichen Möglichkeiten moderner Tech- 
nik.40 Wenn das Wort Gottes als unverbrüchliche, ewige Vergegenwärtigung 
seiner Offenbarung auch für unsere Gegenwart eine Bedeutung hat, gibt es 
keine Grenzen seiner Anwendung.

39 Zum Terminus und seiner materialen Füllung vgl. Leif Grane, Modus Loquendi Theologicus, 
Leiden 1975; exemplarisch durchgeführt hat die Weise der Bibelinterpretation Luthers Ger- 
hard Ebeling in seinen Lutherstudien, 3 Bde. (in 5), Tübingen 1971-1985.

40 Dies wird leider von Brad Gregory, The unintended Reformation: How a Religious Revolution 
secularized Society, Cambridge/Mass. 2012, völlig übersehen und kontroverstheologisch 
überspitzt bewertet; vgl. dazu meine Rezension in: ThLZ 139 (2014) (im Druck).
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Freilich und das STOFr Lutherexegeten WIe Theologen der Gegenwart 1mM-
INeCT wieder sind die 1M modus loquendi theologicus getroffenen Aussagen
nicht anwendungspraktisch 1mM Sinne eiıner konkreten Handlungsanweisung.
Sie sind nicht kohärent 1m Sinne einer positionellen Aussage un: nicht immer
voll kompatibel, weil ohne Rücksicht auf die innerweltlichen Bezüge formu-
liert. Luthers Erbe wird 1er eher ZU! kritischen Theorie christlicher als
ZUF evangelischen Handlungsorientierung.

Luther Wäalr eın Lutheraner und wollte auch keiner seın Durch Luther ist
och niemand lutherisch geworden. as Gegenteil ist der Fall Durch Lu-
ther sind immer wieder Menschen ihren Überzeugungen, Prinzipien und
apriorischen Normsetzungen irregeworden, wurden enttäuscht und en
eiıner Neubestimmung ihrer Wirklichkeitsinterpretation en mussen Zu-
gleich sind durch Luther ıIn den verganscheNn 500 Jahren viele Menschen
(iottes Wort zurückgeführt oder auch erstmalig herangeführt worden. Wer
durch Luther nicht Zu Christen wird un| das Wort der Erlösung von ott
empfängt, hat von Luther nichts. Er wird auch mit dem vielberufenen Erbe
des Reformators letztlich nichts anfangen können.

Professor Dr. Markus Wriedt, Goethe Universität Frankfurt Main, Fach-
bereich Evangelische Theologie, Grüneburgplatz l, Frankfurt M.;
E-Mail m.wriedt@em.uni-frankfurt.de
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Freilich -  und das stört Lutherexegeten wie Theologen der Gegenwart im- 
mer wieder -  sind die im modus loquendi theologicus getroffenen Aussagen 
nicht anwendungspraktisch im Sinne einer konkreten Handlungsanweisung. 
Sie sind nicht kohärent im Sinne einer positioneilen Aussage und nicht immer 
voll kompatibel, weil ohne Rücksicht auf die innerweltlichen Bezüge formu- 
liert. Luthers Erbe wird hier eher zur kritischen Theorie christlicher Ethik als 
zur evangelischen Handlungsorientierung.

Luther war kein Lutheraner und wollte auch keiner sein: Durch Luther ist 
noch niemand lutherisch geworden. Das Gegenteil ist der Fall: Durch Lu- 
ther sind immer wieder Menschen an ihren Überzeugungen, Prinzipien und 
apriorischen Normsetzungen irregeworden, wurden enttäuscht und haben zu 
einer Neubestimmung ihrer Wirklichkeitsinterpretation finden müssen. Zu- 
gleich sind durch Luther in den vergangenen 500 Jahren viele Menschen zu 
Gottes Wort zurückgeführt oder auch erstmalig herangeführt worden. Wer 
durch Luther nicht zum Christen wird und das Wort der Erlösung von Gott 
empfängt, hat von Luther nichts. Er wird auch mit dem vielberufenen Erbe 
des Reformators letztlich nichts anfangen können.

Professor Dr. Markus Wriedt, Goethe Universität Frankfurt am Main, Fach- 
bereich Evangelische Theologie, Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt a. M.; 
E-Mail: m.wriedt@em.uni-frankfurt.de


